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Gl Leitsörze

edoubnispflichtige Rechrsbesorgung / wirtschoftsberotungsgeseilschoft /Schuldenregulierung

Verhondlungen eines wirtschoftsberoters über einen schuldenerlofl oder vergleichs-weise Erledigung der Schurden steren-RäiJu""rornrng dor, die nicht mehr ors Neben_oufgobe im sinne der Freisrelru"gl";rr.;'ft ä", a;. r ös (,.. i-nÄ",ö erredist werdeni;ij::Ji"" sorche ",.lo,uni'ftiüh;'r;-#hä".;;s;; ',iai" r,V,,,,chorrsberorers
(BAG, Uri.v. 24.3.1993 _ 4 AZR2SB/92t

Berufshoftpfrichversicherung / prömienzohrungspfricht 
/ versicherungsrücke /gewissenhofte Berufsousübung

Zohlt der steuerberqter die Anschlußprömie für seine Berufshoftpflichtversicherung ver-spöter und ersr noch Kündisrns a;-vu'r;;,,ö ;;;;"#Jrru des Totbesrondeso n d ie Berufs ko m m er sem. s Ez sät z siÄu.ö uu."rtEß; ;;; ,.1., ä;;;"n." d ie pft icht zu rgewissenhoften Berufsousübung, *"*Ji"=unt a"t""" ü"rrä"rr"nrrucke durch einEntgegenkommen des Versich#rs rt,.l*'rr,""a und vollstöndig geschlossen werden
(LG Düsserdorf, Urt v. 2g.1.rgg3- 45 stl 2o/2 -stBK Korn rgg3, Hefr 10_12,20)

unternehmensberorungsgesetschoft / sfeuerberotun gsproxis / werbungI' Die Aufnohme de1 Ngm.ens eines steuerberoters in die Firmo einer Unternehmens-berorunsss eselrschofr, J*, r.' r"rlrü".ä b'., ä"r-#il#\:ldurrorru nn hot, isrrnsgesomtgeeignet, einen werbeeffektouch ru," aL iärärü..i""rp."i, zu entfortenund versrößr domir gegen a", ü"rü"iOäirir*larig",. W"ä;ö:'

:^ i':: i::|[T#n 3i,:',''; ;:Xil:;:]i t o D s ich e i n sieu erbe.o,u,. o,. h i n eis e n en
rLU Münsrer, Urr.v. 10. B. 1993 _ SIBK Rheinlond pfolz1994,6l

ä"Jffi [?f"".y:tff ;n"tuu"ns/sreuerberotunss-GmbHimKonzern/
1' wird innerhorb eines Konzerns eine steuerberofungsgeseilschoft gegründet, die diesteuerberoruno de, konzer;;;öü;;äö"r;rrr;r;"il;iü","r'rt r. sind rerzreregehorten, die öienstreistrng"n"d"i,ä"Äurotrngsgeseilschoft 

noch der moßge_benden Gebuhrenordn-ung,; ö#"rtir^rr",ör;urr"n näariges Entselr konnverdeckte Gewinnousschuttung i.5. au, sä Abs. 3 Sorz 2 KS'G lgzz sein.2' Bei einer verhinderien vermögensmehrung.tritt der Vermögensobflu0 zeitlich gese_hen in dem Augenbrick 
"i.,lxä"ääi" üSrr.igunsmehruig bei einer untersreilren

, ^ " ;J"' ;ffiü: ::ti:'l;'lJäJt' ?ilä? "' 
h n o. h" o 

j 
i ö ; ;; [Jo [, o,,. 

", n,, n d, o t-
[BFH, Urr.v. 23.6.1s9s _ t Bziis,i _'stt*s'iäls, sozr
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Leitsqtz:

Zu den Anforderungen cm die onwoltliche Sorgfoltspflicht, Mitteilungen
über die Aufhebung einer gemeinsomen Fernkopierstelle der örtlichen
Justizbehörden in seiner Konzlei orgonisotorisch umzusetzen.

Aus den Gründen:
L

Der Beklogie ist durch Urteil des Londgerichts verurteilt worden, on den
Klöger20.000 DM nebstZinsen zu bezohlen. Gegen dos om 21.4.1993
zugestellte Urteil hot der Beklogte.Berufung eingelegt. Die on dos zu-

stö nd ig e Beruf u n g sgericht, d os O bedo nd esg ericht Mü nchen, g erichtete
Rechtsm ittelsch rift vo m 21. 5.1993 ist per Tele{ox o m g leichen To g e o n d o s

beim Amtsgericht München oufgestellte Telefox-Empfongsgeröt mit der
Anschlußnummer 55 97 -28 50 übermittelt worden.

Die Berufungsschrift ist vom Amtsgericht München on die ollgemeine
Einloufstelle der Justizbehörden weitergeleitet worden und dort om
24.5.1993 eingegongen. Auf Hinweis des Vorsitzenden, der om
21. 6.19932u r Post g eg eben word en ist, d oß d ie Beruf u n g ssch rilt verspötet
eingego ngen sei, hot der Beklogte mit Schriftsotz vom 23.6.1993, der o m

gleichen Toge per Telefox dem Berufungsgericht zugegongen ist, erneut
Berufung eingelegi, diese begründet und zugleich die Wiedereinseizung
in den vorigen Stond gegen die Versöumung der Berufungsfrist beon-
trogt.

Dos Berufungsgericht hot die Beru{ung des Beklogten unter Zurückwei-
sung des Wiedereinsetzungso ntrogs ols unzulössig verworfen. Hierge-
gen richtet sich die sofortige Beschwerde.

il.

Die noch SS 238 Abs. 2 Sotz 1,519 b Abs. 2,547,577 Abs.2ZPOzulössige
sofortige Beschwerde bleibt in der Soche ohne Erfolg

I . Der Beklogte hot die Frist zur Berufungsbegründung nicht eingeholten.

Dos Urteil des Londgerichis ist dem Beklogtenvertreter om 21. 4.1993
noch $ 212a ZPO zugestellt worden. Dobei ist unschödlich, doß die

BVerfG [2. Kommer des Ersten Senots] v. ll.6. 1993
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Gerling lnformotionen für wirtschoftsprüfende, rechts- und steuerberotende Berufe 8194 Unterschrift

- Klogeschrift

Unlreue, $ 266 S|GB
_d.RA

- Vermögensverwolter

Verdeckte Gewinnousschüttung

- Steuerberotungs-GmbH im Konzern
: Honororrechnung

- Zohlung {ür Kundenstomm

Verf ossun gsbeschwerde

- Mißbrouchsgebühr

Veriöhrung, $ 5l BRAO

- Anlogerot
- Belehrung über Fehler u. Veriöhrungs-

vorschrift, Sekundöronspruch
: Anlo0 zur Belehrung
: Kenntnis d. Fehlers u. Veriöhrungsvorschriff
: neues Mondot
: neuer RA

- Provisionsgeschöfte

- Veriöhrungsbeginn
: Anlogeentscheidung

Veriöhrung ($ 68 StBerG, $ 5l o WPO)
- Belehrungspflicht über eigene Fehler und

Veriöhrungsvorschrift, Sekundöronspruch
: Aufhebung des Vorbeholts der Nochprüfung
: Mondotsende
: neue OFD-Verfügung

- Veriöhrungsbeginn
: Bilonzfehler
: Einspruchsfrist
: Fristoblouf
: Gewinnverwendungsbeschluß
: Grundsoiz d. Schodeneinheit
: Kosten d. Prüfungsberichtes
: Steuerobwölzung o. Mieter
: Umsotzsteuerschoden

Veriöhruns ($ 852 BGB, $ 19 BNotO)

- Feststellungsinieresse. künftiger Anspruch

- Kenntnis d. Schodens

- Veriöhrungsbeginn
: Schodenentstehung

Verschulden

- BGH-Rechtsprechung

- Kollegiolgerichtsentscheidung

Versorgungsousgleich

- Herobseizung, $ l5BZc Nr. I BGB

Verwertungsverbot
- keine Betriebsprüfungsonordnung

Vollmocht
- Kündigung d. RA

Vormund
- Geldonloge
- Pflichtverletzung

Vorteilsousgleich
- d. Steuerberoters
- Steuervorteil
: AfA-Vorteile

Wiedereinsetzung

- Büroversehen des SIB/RA/WP
: lnfo d. Justizbehörde/neue Telefoxnummer

- Fristenkontrollbuch

- Fristenkontrolle
: Fristenkontrollbuch

: Frisiversöumnis, unverschuldete -
: folsche Rechtsmittelbelehrung
: feh lerhofte Telefono usku nft

Werbeverbot
- Bronchentelefonbuch

- StB-Nome in Unternehmensberotungsfirmo

- Tötigkeitshinweise

WP-GmbH

- Leiter, ondere Aufgoben

- Siommkopiiolnochweis

Zugong
- Beweis d. -
: d. Telefox
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94,167

94,2

94,29

94,70

94,122

94,4Q

94,186

94,115

94,146

94,122

94,252

94,66

Monotsongobe des Stempeloufdrucks,,Eingegongen 21. MRZ. 1993
RA St." ouf dem on dos Lcndgericht unterschriebenen zurückgesond-
ten Empfongsbekenntnis unrichtig isf hierdurch wid die Wirksomkeit
des Empfongsbekenntnisses nicht berührt (BGHZ 35,236,238; BGH,
Urt. v.13.5.1992 - Vll ZR 190/91- NJW-RR 1992,11501.

Die Berufungsfrist ist somit am 21.5. 1993 obgeloufen. Demgegenüber
ist die Berufungsschrift erst om24.5. 1993 bei der ollgemeinen Einlouf-
stelle der Münchener Justizbehörden und domit beim Berufungsge-
richt eingegongen.

Die Ubermiftlung der Berufungsschrift on dos Amtsgericht München
überdos Telefox-Empfongsgeröt mit derAnschlußnumm er 5597-28 50
ist nicht fristwohrend gewesen'

Twarwor dieses Empfongsgeröt durch Vereinborung der Münchener
Justizbehörden im Johr l9BB ols gemeinsome Fernkopierstelle einge-
richtetworden. Diese Vereinborung ist iedoch om26.11. /9.12.1991 mit
Ablouf des 31. 3.1992 wieder oufgehoben worden.

Die Aufhebung wurde om 19.12.1991in der Süddeutschen Zeitung ver-
öffentlicht, dem Orgon, in dem die omtlichen Bekonntmochungen des
Oberlo ndesgerichts zu veröffentlichen sind. Do bei erg ibt sich o us dem
Gesomtzusommenhong der Ausführungen des Berufungsgerichts,
doß diese Veröffentlichung in der MünchenerAusgobe stottgefunden
hot. Dies wird von der Beschwerde ouch nicht ernsthoft in Froge ge-
stellt, die lediglich ein ousdrückliches Zitot der Ausgobe vermißt.

Aufgrund dessen konn dohingestellt bleiben, ob der Auffossung des
Boyerischen Obersten Londesgerichts zu folgen ist, wonoch die oll-
gemeine Bekonntmochung Voroussetzung dofür ist, doD eine Auf-
hebungsvereinborung über eine gemeinsome Fernkopierstelle noch
oußen hin Rechtswirkungen entfolten konn (BoyObLG, MDR 1991,

t0BB).

Seit dem 1.4.1993 ist dos vom Beklogten in Anspruch genommene
Em pfo ngsgeröt iedenfo lls keine Fern kopierstel le des Oberlo ndesge-
richts München mehr. Domit ist die Berufungsschrift vom 21.5.1993
beim unzustöndigen Gericht eingegongen.

2. Dos Berufungsgericht hot dem Beklogten ouch zu Recht die beon-
trogteWiedereinsetzung in den vorigen Stond gegen dieVersöumung
der Berufungsfrist versogt, weil die Frisfuersöumung ouf dem Verschul-
den des Prozeßbevollmöchtigten des Beklogten beruht ($S 233, 85
Abs. 2 ZPOI.
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lnvestitionszuloge

- Fürsorgepflicht d. FA

Kousolitöt

- Berotungsfehler

- Beweislost

- Fehler des Gerichts/Fehler des RA

- Schutzzweck, Notorfehler
- Unterbrechung d. -
Kenntnis d. Zivilrechts

- BGH-Meinung
: Rechisprechungsönderung

Klogeerhebung
- beim FG, 5 42 Abs. 2 Sotz I FGO

Kollegiolgerichtsentscheidung

- Verschulden

Konkursverwolter

- Sicherungsgut, Veröußerung

Kronkenhousbilonz

- Abschlu0prüfung
- Pflegesotzermittlung

Mohnbescheind
- Bezeichnung d. Anspruchs

Mietvertrog m. Angehörigen

Mitverschulden

- Hoftungsverteilung

- Rechtsmittel, unterlossenes

- Zurechnung des Verschuldens des 2. RA

Nolor
- Anwoltsnoior
: Abgrenzung RA-Hoftung

- Belehrungspflicht
: Genehmigungspflicht, $ 12 GrdstVG,

$ 19 BBouG
: Vormerkungswirkung

- Beweislost
: Kousolitöt Notorfehler/Schoden
: Erschließungskosten

- Prüfungspflicht
: Vertretungsvollmochi

- Sochverholisermittlung
- Wille d. Beieiligten

Niederschlogung
- der Steuerschuld

Prozeßvollmocht
- Ausschluß{rist z. Vorloge
: doppelte Zustellung
: lnformotion d. Mondonten

Prüfuirgspflicht

- d. Johresobschlusses
: noch Umwondlung

Rechtsonwolt

- Berotungspflichten
: Buchwertklousel
: Verfossu ngsbeschwerde,

Mißbrouchsgebühr
: Versorgungsousgleich, $ l58Zc Nr. I BGB

- Kündigungserklörung
: Originolvollmocht

- Moklertötigkeit
- Zulossung
: Anstellu n g /Treu hondo nsto lt
: Versicherungsmoklei
: Kom mer-Geschöfts{üh rer

Rechtsberotung

- Abwicklung d.
nichtigen Rechtsberotungsvertroges
: Honororonspruch

- des Gewerbebetreibenden Art. I $ 5
: unmitielborer Zusommenhong

- Honororrückzohlung

- Kindergeldsoche

- Rechtsbeisiond
: Gesel lschoftsrecht/Pochtvertro g

- Schuldenregulierung

Schoden

- Anlogeberotung
- Anlogezinsen

- Grunderwerbsteuerbelostung

- Nutzungsentzung
- Steuervorteile
: rechiswidrige -

- Vermögensouswirkungen
: bei fehlerhofter Anloge

- Wohnroum, steuerbegünstigt
: Architektenhoftung

- Zinsschoden/An lo gezinsen

Schodenbeseitigung
- honororfrei

Schuldbeitritt

- zur Steuerschuld

Schuldnerverzeichnis

- Berufsverbot

Singulorzulossung

StB-GmbH

- Alleingesellschofter, RA

Steuerberolerkommer
- Merkblo4 Lohnsteuerberotung

Sleuerberotungsvertrog

- Auflosung d. -
: f ristlose Kündigung, g 627 BGB

- Formulorvertrog
: Kündigungsrecht

- Kündigung, g 627 BGB

Steuerhinterziehung
- Steuerberoter, Mittöter

- Veriöhrung
- Vorbereitung der Steuererklörung d.

Steuerschuld

- Niederschlogung

Streiwerkündung
- Veriöhrungsunterbrechung

Telefox

- Anweisung on Bürokroft

- neue Telefoxnummer d. Justiz

- Zugongsnochweis

Treuhönder

- Prospektongoben
: unrichtige

Umsotzsleuer

- Ausweis durch Nichiunternehmen, Ehegoiten

- Ehegottenmietuertrog

- Flohmorktbekeiber, $4 Nr. 12o

Unterbrechung der Veriöhrung, g 209 BGB

- Mohnbescheid
- Streitverkündung
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94,26
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94,187
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94,186

aa)

94,75
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94,212
94,92
94,228

94,139
94,141

o) Dos Berufungsgericht geht zunöchsi dovon ous, doß dem Beklogten-
vertreter schon oufgrund der Veröffentlichung in der Süddeutschen
Zeitung hotte bekonnt sein müssen, doß die Telefox-Anschlußnummer
5597-2850 nur noch für dos Amtsgericht München zur verfügung
steht: ,Als beim oberlondesgericht München zugelossener Anwolt
müsse er sich über die omtlichen Bekonntmochungen dieses Gerichts
informieren.

Do s Beruf u n gsg ericht verweist d en Beklo gtenvertreter weiter do ro uf,
doß er die Aufhebung ouch den Mitteilungen der Rechtsonwolts-
kommel die er noch eigenen Angoben stets sorgföltig lese, hötte ent-
nehmen können, Bereits im Februor l99l sei dorouf oufmerksom ge-
mocht worden, doD die gemeinsome Fernkopierstelle nur vorüber-
gehend, nömlich vermutlich bis Ablouf des 3l.l2.jggl, beibehorten
werde. lm September 1992 sei schließlich den Rechtsonwölten des
Bezirks mitgeteilt worden, doD die beim Amtsgericht München einge-
richtete g em einso m e Fern kopierstel le d er Mü n ch ener J ustizbehörden
(Nebenstelle 2850) mit Wirkun g zum 31.3.1992 oufgehoben worden
sei.

,Aufg ru n d dieser I nformotionen sei der Beklo gtenvertreter verpf lichtet
gewesen, onzuordnen und selbst zu überprüfen, doß die Telefox-
Anschlußnummer des oberlondesgerichts München in seiner Konzlei
zutreffend vermerh und verwendef werde.

Hiergegen wendet sich die Beschwerde ohne Erfolg.

Die Beschwerde röumt selbst ein, doß der Beklogtenvertreter die Mit-
teilung der Rechtsonwoltskommer über die Aufhebung der gemeinso-
men Telekopierstelle zur Kenntnis genommen hot. Der Beklogten-
vertreter meint iedoch, er hobe sich dorouf verlossen dürfen, doß on
gleicher stelle die neue Telefox-Anschlußnummer des oberlondes-
gerichts mitgeteilt werde. Wöre dies geschehen, hötte sein personol
oufgrund bestehender Anweisungen die neue Nummer in der EDV-
Anlo ge ein gespeichert.

Dem konn nicht gefolgi werden. Die Mitteilung über die Aufhebung
der gemeinsomen Fernkopierstelle mitWirkung zum 3]. 3.lgg2enthölt
den o usd rü ckl ich en H inweis, d oß d ieser Telefox-Ansch I uD seither qllein
für die zivilproze$obteilung des Amtsgerichts München Verwendung
finde und die übrigen Münchener Gerichte inzwischen über eigene
Telefox-Anschlüsse verfügten. Nochdem diese Mitteilung ein holbes
J o h r n o ch I n krofftreten der Auf hebu n gsverei n bo ru n g erfogt wo r; d u rfte
der Beklogtenvertreter nicht weiter untötig bleiben. Er wöre vielmehr
spötestens zu diesem Zeitpunkt geholten gewesen, selbst oder durch
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besondere Anweisung on sein Personl den neuen Telefox-Anschluß

des Oberlondesgerichts in Erfohrung zu bringen und die kÜnftige Ver-

wend u ng dieser Ansch I uß-Nu m mer sicherzustel len.

b) Dos Berufungsgericht fÜhrt weiter ous, ouch der Umstond, doß der

Beklogtenvertreter lönger ols ein iohr noch lnkrofttreten der Aufhe-

bungsvereinborung beonstondungslos unter der olten Anschlul)-

Nummer Schriftsötze per Telekopie on dos Oberlondesgerichi Über-

mittelt hobe, entloste ihn nicht, Solche Schriftsötze wÜrden on dos

Oberlondesgericht weitergeleitet; sofern sie dort vor Fristoblouf ein-

tröfen, erfolgte keine Beonstondung. Dofl der Beklogtenvertreter in

diesen Föllen die Schriftsötze ebenfolls - wie vorliegend - om letzten

Toge übermittelt hobe, werde nicht behouptet.

Auch insoweit ist dem Berufungsgericht zu folgen. Durch dieses Vor-

bringen des Beklogtenvertreters ist nicht dorgeton, doß ungeochtet

der Aufhebu n g der gemeinso men Fern kopierstel le in der gerichtlichen

Proxis o usreich end e Vorkeh ru n g en g eg en ei ne Frisfuersö u m u n g g etrof-

fen worden woren. Dies wöre etwo donn der Foll gewesen, wenn

durch entsprechende orgonisotorische Moßnohmen sichergestellt

gewesen wöre, doß on dos Oberlondesgericht gerichtete Schriftsötze

noch om selben Toge vom Amtsgericht on die ollgemeine Einloufstelle

oder unmitfelbor on dos Oberlondesgericht weitergeleitet wurden,

und der Beklogtenvertreter ouf die Einholtung dieser gerichtlichen

Ubung vertrouen durfte (vgl. BGH, Beschl.v. 16.10.1991 - lV ZB B/91-

iur-pc 1992,15781.

Abschlußprüfung
- Kronkenhousbilonz

Abtrelung
- d. Honororonspruchs

Anlogeberolung

- Abgrenzung z. Anlogevermittlung

- Bonitötsprüfung

- Hoftungsousschluß

Annohmeverzug

- d. Mondonten
: Vergütungsonspruch d. StB

Anwoltsnotor

- Abgrenzung RA-Hoftung

Architektenhoftung

- Wohnf löchenbegrenzung

Bouherrenmodell

- Einkunftserzielungsobsichi
: Rückkoufongebot

Belehrungspflicht d. StB/WP

- über Fehler des Vorberoiers

- Flohmorktbetreiber

Berufshoftpflichtversicherung

- Prömienzohlungspflicht

Berufsverbol

- Schuldnerverzeichnis

Berufungsschrift

- mehrfoche
: Telefox. Schriftsotz

Betriebsprüfung

- ohne Prüfungsonordnung

- Verwertungsverbot

Beweislost

- unterlossene Aufklörung/Belehrung
: Beweisvermutung
: d. Mondonien
: Subsiontiierungspflicht d. StB

- Auftrogsumfong

- Kousolitöt
: z. Pflichtverleizung u. Schoden

- Zugong beim FA

Bürgschoft

- zur Steuerschuld

Dorlegungslost

- Schoden
: fehlerhofte Beteiligung

Dritthoftung

- Vertrog mii Schutzwirkung zugunsten Dritter
: Ehefrou d. Mondonien

Enlnohme

- Buchungshondlung

Erfüllungsgehilfe

- Notor/Beteiligter

Feslstellungskloge

- künftiger Anspruch

Finonzgerichtsordnung

- Klogeerhebung, S 42 Abs. 2 Sotz 1 FGO

Flohmorktbetreiber

- Umsoizsteuerprobleme

Fristenkonlrolle

- Ausgongskontrolle, Fristenkonirollbuch
: Hökchenverfohren
: Orgonisotion

- Fristenkontrollbuch
: Frist $ 516 ZPO,6 Mte

- doppelte -
- Frisfuersöumnis. unverschuldete -
: Abwesenheitsonschrift
: Beförderung d. Post durch Mitorbeiier
: Fristenkonhollbuch

: Poststreik
: Rechisirrtum, Dipl.-Jurisi

- lnformotion des Mondonten
- lnformotion on Mondonten
: durch einfochen Brief

- Telefox
: Weisung on Bürokroft

- Weisung on Bürokroft
: Telefox

Gesomtschuld

- Fehler des 2. RA

Hoftungsbeschrönkung

- Anlogeberotung

Honororonspruch d. StB

- Abhetung

- Annohmeverzug d. Mondonten
: keine Nochleistungspflicht
: Vermögensvorteil d. StB

- Aufrechnung
: mit n. iölliger Honororforderung

- Buchführung
: Klörung d. Belege

- Einforderborkeit, $ 9 StBGebV
: im Proze0vortrog

- Gebührenrohmen, $ 11 StBGebV
: Buchführungshonoror
: Mittelgebühr, überschreiien der -

- Gegenstondswert
: {ehlender Johresumsotz

- Pouscholgebühr, 914 StBGebV
: Beweislosi

- Tilgung
: kein Verrechnungshinweis

- Unkostenpouschole, 016 SiBGebV
:1ede Sieuererklörung

- Zeitgebühr
: Angobe S 13 StBGebV
: Klörung d. Belege
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Steuerberoterhoflung
- Aufteilung der Umsötze (5 4 Nr. 12 o USIGI

- Durchführung von Flohmörkten

- Veriöhrung

- Anlogezinsen

- Anmerkung
(OLG Köln, Urt.v. 3. 3. 1993 - 13 0 191/921

Leitsötze (d. Red.)'

I . Der Sieuerberoter hoi Floh mo rktu msötze seines Mo ndo nten do roufhin

zu überprüfen, ob und inwieweit eine Aufteilung in steuerp{lichtige und

steuerfreie Umsötze noch S4 Nr. 12o USIG (Vermietungen und Ver-

pochtungen) vorzunehmen ist.
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Gl leitsötze

bericht - dorouf hötte reogieren können und müssen, um durch eine
ondere Gesellschoftsform oder Beteiligung den Schoden zu verringern
oder obzuwenden. Der Klöger trögt selbst vor, doß nur eine Schoden-
verringerung hotte eintreten können, wobei er nichts dozu ousführt, in

welcher Höhe der Schoden hötte geringer ousfollen können. Denn nur
dieser Betrog wöre der Beklogten ols Schoden oufgrund einer möglichen
Pflichvedetzung zurechenbor. Enigegen der Auffossung des Klögers
liegt keine Pflichverleizung dorin, doD die Beklogte ihm nicht ouf eine
Schodenverursochung durch den Steuerberoier G. und/oder ouf eine
Ver[ö hru ng eines Schodenersotzo nspruches hingewiesen ho be. Der Klö-
gertrögt nichtvor; doß ein Schodenersotzonspruch gegen die Erben des
verstorbenen Steuerberoters G. nicht durchsetzbor sei, weil sie sich ouf
Veriöhrung berufen. Ferner ergibt sich ous dem Schreiben der Beklogten
vom7.1.1992, doß die Steuerbescheide noch nicht rechtskroftig sind, so

doß der Veröußerungsgewinn sowie die Steuerlost der Höhe noch noch
nicht festsiehen. o

Entscheidend fur die Kommer ist iedoch, doD keine Rechtspflicht der Be-
klogten bestond, den Klöger ouf einen möglichen Schodenersotzonspruch
und einer etwoigen Veriöhrung von Ansprüchen gegen G. hinzuweisen.
Denn dies würde eine Rechtsberotung beinholten, zv der die Beklogte
bereits nicht verpflichtet ist. Sie hot nur im Hinblick ouf eigene Pflichtverlet-
zungen eine Pflicht, ouf eine mögliche Verlöhrung hinzuweisen.

Anmerkung i

Nicht beontwortet wird durch die Entscheidung die Froge, ob der neue
Beroter den Mondonten ouf Fehler des Steuerberoters hinweisen muß.
Hierdurch wird nicht gleichzeitig die Moglichkeit der Geltendmochung
von Schodenersotzonsprüchen gegen den Kollegen behouptet. Diesem
Problem m uß d er Mo n d o nt in eig ener Vero ntwortu n g no ch g ehen. {Gröfe)

Anwoltsberuf / Zweitberuf / Treuhondonstolt

L Die unbefristete Anstellung eines RA bei der Treuhondonstolt mit vertroglich vereinbor-
tem Vorrong gegenüber der Anwoltstötigkeit rechtfertigt den Widerruf der Zulossung.

2. Die unbefristete Anstellung bei der Treuhondonstolt ist ungeochtet des Umstondes,
doß diese nicht ols Douereinrichtung des Bundes geploni ist, keine vorübergehende
Tötigkeit i. S. des S 4Z BRAO.

(BGH, Beschl.v. 13.9.1993 - AnwZ (Bl 25/93 - BRAK-Mitt. 1993,2191

2. Werden fehlerhoft olle Einnohmen ous der Durchführung von Floh-
mörkten zur Umsotzsteuer ongemeldet, entstehen dem Mondonten
vermeidbore Steuermehrbetröge. Hötten ihm diese zur Verfügung
gestonden, ist- ongesichts der Höhevon DM47.000.- typischerweise
- dovon ouszugehen, doß erdie Betröge zu einem ollgemein ublichen
Zinssotz ongelegt hötte Verlust von Anlogezinsen).

Aus den Gründen:

Nochdem dos Londgericht die Klöger mit ihrem noch Grund und Betrog
streitigen Klogebegehren durch Teilurteil ($ 30lAbs. lTPOlfurdie Umsotz-
steueriohre l9B3 bis i9B5 obgewiesen hot, hot der Senot ou{ deren Beru-
fung hin ein Grundurteil gemöß g 304 Abs. I LPO in dem ous dem Tenor
des Berufungsurteils ersichtlichen Umfong erlossen, do er - onders ols
dos Londgericht- den Klogeonspruch dem Grunde noch insoweit ohne
Beweiso uf no h me o us Rechtsg rü nd en f ü r g erechtfertigt ero chtet. Zu g leich
erweist sich im übrigen die Berufung ols teils erfolgreich, teilweise unbe-
gründet, weil im Sinne einer endkröftigen Entscheidung die von den
Klögern begehrte Feststellung zum Teil getroffen werden konnte, wöhrend
es weiiergehend zu diesem Antrog wie ouch zu einem geringen Teil des
beziffert geltend gemochten Zinsschodens seit 1.2.1984 bei dem klo-
geobweisenden Urteil des Londgerichts verbleiben mußte. Noiwendige
Folge der (teilweisen) Entscheidung zum Grunde wor die Zurückverwei-
sung der Soche wegen des diesbezüglichen Betrogsverfohrens gemöl)
g 538 Abs.l Nr.3 ZPO,weil insoweii keine Entscheidungsreifevorliegt und
weitere Erhebungen ohnehin vom Londgerichtzu dem dort noch onhön-
gigen restlichen Teil des Prozesses zu treffen sind.

lm einzelnen gilt folgendes,

l. Zvr Entscheidung über den Grund der Klogeforderung und die Ab-
weisung eines Teils des bezifferten Zohlungsontrogs.

Die Kloge ist für den vom Londgericht in seinem Teilurteil beschiedenen
Zeitroum der Umsotzsteueriohre 1983 bis l9B5 - mit Ausnohme des ver-

iöhrten Zinsschodenbegehrens von 60/o Zinsen aus 47.407,59 DM seit
1.2.1984 - ous dem Gesichtspunkt einer posiiiven Forderungsverletzung
des Steuerberotungsvertroges dem Grunde noch gerechtfertigt. Doß
zwischen den Porteien für den genonnten Zeitroum (und dorüber hinousl
ein Steuerberotungsvertro g o ls Geschöftsbesorg u ngsvertro g besto nd,
vermöge dessen den Beklogten die loufende sieuerliche Berotung der
Klöger in ollen Angelegenheiten einschließlich der Fertigung der Johres-
sieuererklörungen und -obschlüsse oblog, ist ebenso unstreitig wie die
Totsoche, dofl die Klöger - wos den Beklogten bekonnt wor - ihre
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Umsötze überwiegend ous der Veronstoltung sog. Flohmörkte erzielien.
lndem die Beklogten für die Steueriohre 1983 bis 1985 einschließlich die
gesomten Umsötze der Klöger beiden Johressteuerqnmeldungen, ober
ouch schon vorher bei den Steuervoronmeldungen ousnohmslos der
Umsotzsteuer unterworfen, hoben sie die ihnen obliegenden Pflichten zur
umfossenden und optimolen Berotung und Wohrnehmung der lnteressen
ihrer Mondonten verletzt. Angesichts der Totsoche, do0 den von den
Klögern veronstolteten Flohmörkten noch Auffossung des Senois nicht
onders ols in den (spöteren) Johren 1986-1989 ouch in dem hier inter-

essierend en Zeitro u m d er C h o ro kter von Verko ufsvero nsto ltu n g en beizu-
messen wor, hötte ouch fürdie Zeitvon 1983 - 1985 die richtige steuerliche
Behondlung der hierdurch erzielten Umsötze dorin bestonden, eine Auf-
teilung in steuerpflichtige und steuerfreie Umsötze noch $ 4 Nr. 12 o USIG
vorzunehmen.

Denn die von den Klögern überwiegend betriebenen Geschöfte - Ver-

mietung von Grundstücksflöchen on privote und gewerbliche Anbieter
zur Durchführung der Floh- und Trödelmörkte sowie Orgonisotion solcher
Mo rkte - fielen o ls sog en o n nte g em ischte Vertrö g e m it einem H o u pto nteil

miet- bzw pochtrechtlicher Art gonz überwiegend unter die Steuerbe-
freiung (vgl. BFH BStBl. 1960, lll, 5.261; $ B0 USIR (.l985)r OFG Koblenz
v.17.11.1986, UR l9BZ lB5). Die Froge noch dem Vorliegen eines Miet-
veriroges i.S.v. $4 Nr. 12o UStG ist noch burgerlich-rechtlichen Grund-
söizen zu entscheiden. Es konn keinem Zweifel unterliegen, doß hier
Grundstücksteile noch lqufendem Meter fur die Trödelonbieter zur Nut-
zung ols Verkoufsflöchen zur Ver{ügung gestellt wurden gegen Entgelt
von durchschnittlich 15,00 DM/lfd. m (vgl. S 535 BGB). Rechtserhebliches
hiergegen hoben die Beklogten nichtvorgebrocht, obwohlsie ols Steuer-

beroter die enisprechenden Unterlogen onloßlich der steuerlichen Erklö-

rungen seinerzeit vorliegen hotten; do0 etwo - wie sie vorgetrogen
hoben - die Kloger in den Johren vorl9B3 ouch ondere Veronstoltungen
durchführten, steht iedenfolls dem - zumindest ouch - mietueriroglichen
Chorokter der Vertröge l9B3 - l9B5 nicht entgegen.

Allerdings hoben die Kloger unstreiiig ouch Orgonisotions- und Werbe-
moß no h m en o n loßl ich der vero nsto lteten Flo h m ö rkte vorg en o m m en, d ies

fuhrt iedoch lediglich zur Annohme eines gemischten Vertroges, bei dem
n ichi etwo d ie Gebro uchsü berlossu n g des Gru ndstücks d ero ri zu rücktritt,

doß von einem Verirog besondererArt i. S. von Nr. Bl USIR (1985)gespro-

chen werden könnte, derdieAnwendung von $ 4 Nr.12 o USIG gonz ous-
schlösse. Noch derstöndigen Rechtsprechung des BFH seitseinem Urteil
v.7.4.1960 (BStBl. lll, S 261) hot nicht nurdie Uberlossung von Grundsiücks-
flöchen ouf Wochenmörkten ols Leistung ous gemischtem Vertrog mit

Dorlegungslost für
Schodenersolzonsprüche
- Belehrungspflicht des Nochberoters
- Anmerkung
(LG Berlin, Urt.v.12.1.1993 - 5 0 299/92, rkr.l

Leitsötze (d. Red.)'

1. Zur Dorlegungslost bei Schodenersotzonsprüchen.

2. Der Nochberoter ist nicht verpflichtet, ouf mögliche Schodenersotz-
onsprüche gegen den Vorberoter und deren Ver[öhrung hinzuweisen.
Dies wöre eine Rechtsberotung.

Zum Sochverholt:

Er erworb 1978 zusommen mii den Eheleuien H. ein Grundstück bebout
miteiner Freizeiionloge in Berlin. Noch Berotung durch den Steuerberoter
G. wurde die Anloge ols offene Hondelsgesellschoft geführt, die spöter
in eine Kommonditgesellschoft umgewondelt wurde und den Betrieb
pochiete. Dodurch sollie erreichi werden, doß dos Grundstück nicht ols
Betriebsvermög en ein g esiuft wi rd u n d ei n Verö ußeru n gserlös d er G ru nd-
stückseigentümer nicht der Steuer unterliegi. Dos Finonzomt führie 1986

eine Betriebsprüfung durch und in seinem Betriebsprüfungsbericht soh es

wegen der Personengesellschoft dos Grundstück ols Betriebsvermögen
on. Zum 110.,1990 wurde dos Grundstück mit der Freizeiionloge verkouft
und der Klöger erzielte einen Veröu$erungsgewinn, für den dos Finonz-

omi Steuern fordert.

Der Klögertrögtvor: Do sein Veröußerungsgewinn zu versteuern sei, hobe
er einen Schoden von 308.480,00 DM, den die Beklogte zu ersetzen
hobe. Die Beklogte hobe ihn steuerlich beroten und hobe trotz Kenntnis

des Betriebsprüfungsberichtes ihn weder ouf einen Anspruch gegen G.
noch ouf einen drohende Veriöhrung von Ansprüchen gegen G. hinge-
wiesen.

Aus den Gründen:

Soweii er einen Schoden ous einer Pflichverletzung des Steuerberoters
G. herleitet, hoi er nicht dorgeton, wie die Beklogte - untersiellt sie wor
sei ne Vertro gspo rtneri n u nd h otte Ken ntn is erlo n gt vom Betriebsprüf u n g s-
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mögensschoden zu sehen sein. Fü r eine demtentsprechende Abrech n u n g
gibt dos Schreiben des Steuerberoters nichts her.

Ahnliches gilt für den Vorwurf, der Beklogte hötte mit dem Vertrogsschlu0
bis zum lnkrofilreten des neuen Grunderwerbssteuerrechtes worten
müssen. Zwor hötte sich die Zohlung der 7 0/o igen Grunderwerbssteuer
für den Klöger vermeiden lossen, wenn der Abschluß des Koufvertroges
erst noch dem22.l2.lg92vorgenommen worden wöre, so dolJ die Diffe-
renz zwischen den von ihm gezohlten 70/o und den noch neuem Recht
gesch u ldelen 2 0/o einen g ru ndsöizlich ersotzfö higen Schoden do rstel lt.

Der Klö ger m uß sich iedoch o uch insoweit gemöß g 249 BGB lene Vorteile
onrechnen lossen, die er durch Zohlung des erhöhten Grunderwerbs-
steuersotzesvonTo/o erlongt hot. Dozu hot der Beklogte in der Kloge-
erwid eru n g u nwid ersproch en vorg etro g en, d ie g ezo h lte G ru nderwerbs-
steuer hobe den Herstellungsoufwond der Eigentumswohnung und
domit dos Abschreibungsvolumen erhöht. Je noch persönlichem Steuer-
sotz des Klögers hobe dieser desholb die Kosten der Grunderwerbs-
sfeuer durch erhöhte Abschreibung kompensieren können. Gleichzeitig
seien d ie o bzusch rei benden Werb u n gskosten entsprechen d erhöht wor-
den. Diese Ausführungen des Beklogten sind in sieuerrechtlicher Hinsicht
zutreffend.

Es wöre Soche des Klögers gewesen, den noch Abzug der Vorieile noch
verbleibenden Schoden vorzurechnen. Zwor ist - entgegen dem Vortrog
des Beklogten - eher unwohrscheinlich, doß die gesomten erhöhten
Grunderwerbssteuern durch onderweitige Vorteile ousgeglichen wer-
den können, so doß dem Klöger eine Schodenersotzforderung im Ergeb-
nis hötte verbleiben können. Um diese zu berechnen, hötte der Klöger

iedoch den gesomten steuerlichen Hintergrund des Bouherrenobiektes
sowie sei ne persön I ichon Ein ko m m ens- u nd Steu erverh ö ltn isse offen leg en
müssen. Do er dorou{ verzichtet hot, sieht die Kommer keine Moglichkeit,
den möglicherweise entstondenen Schoden der Höhe noch zu be-
stimmen.

Die Kloge ist desholb mongels ousreichendem Sochvortroges zurückzu-
weisen. Der Klöger ist in der mündlichen Verhondlung vom 9.12.1992 ouf
dos Erfordernis umfongreicheren Vortroges hingewiesen worden. Auf
seine Anfroge vom 23. 12.1992 hot der Berichterstotter den Klöger oufge-
fo rd ert, kon kret d o rzu leg en u n d zu beleg en,,,vrel ch e steuerl ichen Vo rtei I e
er durch dos Obiekt erlongt hoi, und zwer im Wege einerfiktiven Gegen-
überstellung mit den Steuern, die er ohne dos Bouherrenmodell gezohlt
hAtte'i Außer der Vorloge des bereits erwöhnten Schreibens des Steuer-
beroters des Klögers ist weiterer Sochvortrog nicht erfolgt.

größerem Vermietungsonteil zu gelten; vielmehr gilt gleiches für Johr.
mö rkte m it rei nem oder zu m i ndest ü berwieg end em Verko ufs m o rktcho ro k-

ter (vgl. ouch Nr. B0 Abs. 3 USIR [1985l). Nichts onderes ober stellt der
sog. Floh- oder Trödel mo rkt vorl iegender Prö g u ng do r, weil insbesondere
eine Beteiligung von Gostronomie, die dem Morkteine ArtVergnügungs-
oder Volksfestchorokter geben könnte, unstreitig im wesentlichen nicht
stofifond. ln diesem Sinne hot ouch die Finonzverwoltung onloßlich der
Sonderprüfung für die spöteren Johre die unternehmerische Tötigkeit der
beiden Klöger eingesiuft, nömlich ols reine oder überwiegende Verkoufs-
veronsio ltungen; doß dies im wesentlichen f ür die hier in Froge stehenden
Jo h re o nders zu beu rteilen wö re, vermo g der Senot nichtzu erken nen. Ent-
gegen der Ansicht der Beklogten hoben ouch etwoige hohe Orgoniso-
iions- und Werbekosten der Klöger für gewisse Zeitröume keine ,,Aus-
schlußwirkung" bezüglich der onteilig in Betrocht kommenden Umsotz-
Steuerbefreiung. Die Werbung durch lnserote usw. hot Doppelfunktion,
einerseits Anwerbung der potentiellen,,Miete/' (Morktbeschickerl und
domii unmittelboren Zusommenhong mit der Vermietung (wie bei sonsti-
gen Vermietungsonnoncen), ondererseits Anwerbung der potentiellen
Köufer und domit,,echte" Werbung fur die Morkverköufery dobei konn
ein Uberwiegen in dereinen oderonderen Richtung nichf festgestelltwer-
den. Ahnliches konn hinsichtlich orgonisotorischer Moßnohmen onge-
nommen werden. Wie im übrigen die Sonderprüfung für den Klö.gerzu 1)

zeigl,führten selbst hohe,,sonstige" Kosten nichtzu einem völligen W"g-
foll der Befreiung, sondern lediglich zu einer- gegenüberdem Normolfoll
von75o/o ,250lo - ungünstigeren holftigen Zuordnung.

Die Froge, in welchem konkreten Umfong eine Aufteilung der Leistungs-
entgelte in einen steuerfreien und einen steuerpflichtigen Anteil in den
Johren l9B3 - l9B5 vorzunehmen wor; konnte der Senot im Rohmen der
Entscheidung über den Hoftungsgrund offenlossen - und hot dies cuch
geton; denn dobei hondelt es sich im wesentlichen um Frogen der
Anspruchshöhe, die dem entsprechenden weiteren londgerichtlichen
Verfohren vorbeholten bleiben, und zwor ouch, soweit es um sonstige,
,,f loh mo rktfremde" Geschöfte geht.

Die Beklogten hoben die ihnen ieweils wiederholt unterlqufenen Berufs-
fehler quch zu vertreten. In erster Linie ging es um die Subsumtion des
ihnen beko nnten Lebenssochverholts :,,Durchfü h run g von Floh mörhen ols
Verkoufsveronstoltungen" unter dos Gesetz (hier: $ 4 Nr. 12 o USIG);
schon von doher wor es ein nicht entschuldbqrer Berufsfehlel die ,!ermie-
tung" der Stondflöchen nicht ols solche zu erkennen und zuzuordnen.
Selbsi wenn - wie die Beklogten vortrogen - dos Betöiigungsfeld der
Klöger im Johre l9B0 (zum Teil?) onders gewesen sein sollte, befreit dies
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nicht von der Verontwortlichkeit fur die Johre l9B3 ff.; onhond der ihnen

vorgelegten Belege woren die Flohmarkte ols solche erkennbor, minde-

stens hötten sich die Beklogten bei den Klögern informieren mÜssen.

Woren die Beklogten über den Mischchorokier der Vertröge im Zweifel,

hotte die veröffentlichte höchstrichterliche Rechtsprechung (BFH BStBl.

1960lllll,261; BStBl.1969llll,94l, die ein Steuerberoterouch domols kennen

mußte, zweifellos über die korrekte steuerliche Aufteilung {,,Johrmörkte

ols Verkoufsmörkte") Aufschluß gegeben. Angesichts dessen konn es

dorouf, ob Steuerbehörden eine obweichende Hondhobung domols
pflegten, nicht onkommen. lm übrigen goben die bereits Ende l9B4

veröffentlichten USIR (1985) nur noch einmol zusommengefoßt die seit

longem bestehenden Rechtsprechungsgrundsötze nochmols wieder'

Doß ouch bei Betriebsprüfungen zunöchst die volle Versteuerung nicht

beo nsto ndetwu rde, liegt o uf der Ho nd, weil eben bei vol ler Versteueru ng

durch einen Steuerberoter grundsötzlich kein Anloß zu einer obweichen-
den Hondhobung besteht.

Die schuldhofte Vertrogsverletzung der Beklogten lößt ouch mit hoher

Wohrscheinlichkeit einen Schoden erworten, der den Klogeonspruch fÜr

die berreffenden Zeitröume rechtfertigt. Die Klöger hoben ols Folge der
Schlechterfüllung des Vertroges durch die Beklogten sowohl die Ent-

stehung von ungerechtfertigien Steuermehrbetrögen ous der Zeit der
BGB-Gesellschoft und für den Rest des Johres l9B5 gesondert ols ouch

den Verlusivon Anlogezinsen im einzelnen mit ihren Klogeontrögen spezi-

fizierl und unter Beweis gestellt. Die Grundlogen für die Steuermehr-

betröge sind nicht nur mit mindestens 900/o der Gesomtumsötze dorge-
legt, sondern ouch durch die Uberschußrechnung und zusötzlich die in
der Berufungsinstonz vorgelegten Lisien substoniiiert worden, Tevgen-

und Sochverstöndigenbeweis hierzu wurde ebenfolls ongetreten. Die

behouptete Aufteilung von75o/0,25% entspricht dem Regelfoll, so doß
es ouch diesbezüglich weiterer Dorlegung nicht bedorf. Beidieser Soch-

loge konn von einem unzulössigen Ausforschungsbeweis nicht die Rede

sein, zumol die Beklogten ols Steuerberoter über die Vorgönge informiert

u nd d ie Schwierig keiten bei der Auffind u ng der geeig neten Beweisu nter-

logen gerode ouch infolge ihrer P{lichverletzungen entstonden sind.

Angesichts der Korrekturen für die Folgeiohre durch die Finonzbehörden

spricht eine hohe Wohrscheinlichkeit dofuf doß zumindest eine Umsoiz-

oufteilung im Verhöltnis 50 % , 500/o ouch für die Voriohre stotffindet.

Eine entsprechend hohe Wohrscheinlichkeit gilt ouch für den Verlust von

Anlogezinsen ols selbstö ndigen Teil des Schodenersotzo nspruchs (vg l.

hierzu BGH NJW 1987,3136,31381. Angesichts der Höhe der ieweiligen, in

den einzelnen Zeitröumen zuviel gezohlten Steuerbeiröge ist der Verlust

Der Klöger mochi die ihm entstondenen Grundewerbssteuern in Höhe
vonT 0/o im Wege des Schodenersotzes geltend und wirft dem Beklogten
vor, ihn über die Rechtssprechung des Bundesfinonzhofes hinsichtlich der
Möglichkeit der Steuerbefreiung nicht hinreichend oufgeklört zu hoben.
Hilfsweisewirfterdem Beklogten vor, den Koufvertrog zu früh obgeschlos-
sen zu hoben. Unstreitig gilt der erniedrigte Grunderwerbssteuersotz
noch der zum l.l. l9B3 geönderten Gesetzesfossung rückwirkend fur sol-
che Vertröge, die noch dem 22.12.1982 geschlossen worden sind. Hötte
der Beklogte mit dem Vertrogsschluß bis zu diesem Stichtog gewortet, so

hötte der Klöger lediglich 20/o Grunderwerbssteuer oufbringen müssen,

so doß ihm zumindest der Differenzbeirog von 5 0/o Steuern im Wege des
Schodenersotzes zustünde. . . . . .

Ob dem Beklogten der Vorwurf mongelnder Berotung oder folscher
Wohl des Zeitpunktes des Vertrogsschlusses zu mochen ist, konn offen-
bleiben. Der Klöger hot iedenfolls den Eintritt eines Vermögensschodens
nicht hinreichend dorgelegt.

Soweit dem Beklogien vorgeworfen worden ist, über die geönderte
Rechtssprechung des Finonzhofes hinsichtlich der Befreiung von der
Grunderwerbssteuer nicht hinreichend oufgeklört zu hoben, hötte ouch
ein Hinweis ouf eben diese Reclrtssprechung on der Rechtsloge nicht
geöndert. Dos streitige Obieh wor für den Klöger nicht zu reolisieren,

ohne Grunderwerbssteuer zohlen zu müssen. Ein durch die möglicher-
weise unzureichende Berotung des Beklogten verursochter Schoden
konn donoch ollenfolls domit begründeiwerden, doß der Klöger bei ous-
reichender Berotung den Vertrog insgesomi nicht geschlossen, d. h. die
Eigentumswohnung nicht geko uft hotte. Ein Schodeneintritt liegt nur donn
vor, wenn der Erwerb dieser Wohnung für ihn unter Berücksichtigung

sömtlicher Nuizen und Kosien ein Vedustgeschöft gewesen ist. Dozu fehlt

ieglicher Vortrog. Zwor hot der Klöger in der mündlichen Verhondlung
vom 3. 3.1993 dos Schreiben seines Sieuerberoters vom 21.2.1992vorge-
legt, wonoch ihm in den Johren 1982- l9B9 qus dem Obiekt Morkstroße
ein Verlust in Höhe von co.150.000,00 DM entsionden sei; dobei hondelt
es sich iedoch offenkundig um den steuerrechtlichen Begriff des Verlusies,

der für die steuerliche Abschreibung die Grundloge dorstellt. Um fesizu-
stellen, ob dem Klöger insgesomt ous dem Vorhoben ein wirtschoftlicher
Verlust entstonden ist, müßten iedoch olle Kosienfoktoren berücksichtigt
werden, insbesondere ouch derWertderWohnung. Dievom Klöger ouf-
zuwendenden Kosten gehen einher mit der Eigentumsbildung. Erst wenn
der Klö ger o n Kosten insgeso mt meh r o ufzuwenden hötte, o ls es der Weri
der Wohnung dorstellt, könnte in dem Kouf des Obiektes fur ihn ein Ver-
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Hoftung des Steuerberoters/
Treuhönders
- Aufklörung über die Rechtsprechung

- U nvermeidbo re Steuerbelostu ng

- Su bsto ntiierter Schodenvortrog
(LG Bochum, Urt.v.14. 4.1993 - 60 450/921

Leitsötze (d. Red.l,

l. Eine unvermeidbore Steuerbelostung führt nicht zu einem Schoden
( hier, Grunderwerbssteuer).

2. Behouptet der Anspruchsteller bei Kenntnis der Steuerbelostung ein
Vermögensoblekt nicht erworben zu hoben, setzt ein subsfontiierter
Schodenvortrog die Dorlegung sömtlicher Kosten und Nutzen - ouch
der Wert einer eigenen Wohnung - vorous.

3. Dos erhöhte Abschreibungsvolumen muß sich der Anspruchsteller ols
Vorteil zur Schodenrechnung onrechnen lossen.

Zum Sqchverholt:

Der Klöger verlongt vom Beklogten im Zusommenhong mit dem Erwerb
einer Eigentumswohnung noch dem Bouherrenmodell mit der Begrün-
dung Schodenersotz, er sei hinsichtlich des Erfordernisses der Zohlung
von Grunderwerbsteuer nicht ousreichend beroten worden. Durch noto-
rielle Urkunde vom 10.12.1982 - UR.-Nr. 1417/A Notor Sch. in B. - nohm
der Klöger dos sogenonnte ,,Angebot zum AbschlufJ eines Geschöfts-
beso rg u n g svertro g es" d es Be kl o gte n vo m 17. 12. 19 Bl - U R.- N r. 1092 / A des
Notors Gothe in Bochum - on. Durch diesen Vertrog rückte der Beklogte
in die Position eines Treuhönders ein, der für den Klöger den Eigentums-
wohnungskouf durchführen sollte. Bei VertrogsschluD gingen beide Por.
teien dovon ous, doß der Klöger Grundwerwerbsteuer nicht würde zu
tro g e n h o be n, d o n o c h f rü h e re r Rec hts I o g e vo n d er Pf I i chl zu r Zohl u n g d e r

7 o/oigen Steuer befreit werden konntg wer ein Grundsiück kouft, um dor-
ouf Wohnu ng zu bouen. Zum Zeilpunkt des Vertrogsschlusses hotte der
Bundesfinonzhof hingegen bereits entschieden, dofl der Erwerber einer
Eigentumswohnung noch dem Bouherrenmodell keine Befreiung von der
Grunderwerbssteuer erlo ngen könne, vielmehr sei Grunderwerbsteuer
vom Gesomtoufwond zu bezohlen. .....

von Anlogezinsen ieweils ob l. Februor des ouf dos Steueriohr folgenden
Johres hinreichend dorgelegf es konn typischerweise dovon ousgegon-
gen werden, doß die Steuermehrbetröge, hötten sie seinerzeit zur Verfü-
gung gestonden, nicht ungenutzt geblieben, sondern zu einem ollgemein
üblichen Zinssotz ongelegtworden wören (vgl. BGH 881992,231f., WM
1980, B5l. Den Einwond der Beklogten, es sei überhoupt kein Schoden
entstonden, weil die Klögervon vornherein die volle Mehrwertsteuer ein-
kolkuliert und die Preise entsprechend erhöht hötten, holt der Senot für
nicht d u rch g reifend. Eine solche Ho nd ho bu ng widerspricht ieg licher ver-
nünfiiger Hondhobungsweise, weil die Klöger offenborvon den Beklog-
ten gor nicht über die Moglichkeit der teilweisen Steuerbe{reiung infor.-

miert woren. Zudem hoben sie belegt, doß die von ihnen kolkulierten
Preise bronchenüblich woren; dies entspricht ouch den Erfohrungswerien,
die dos Finonzomt bei den Sonderprüfungen zugrunde gelegt hot. Ver-
nünftigeAnholtspunkte dofür, doß dies in den Voriohren onders gewesen
sein könnte, bestehen nicht.

Noch Auffossung des Senots können die Beklogten ouch nicht mit dem
Einwond gehort w'erden, die Kloger müßten sich für dos Steueriohr 1985
in bestimmtem Umfong ein Miverschulden wegen unterlossenem Ande-
rungsontrog/Antrog ouf Außenprüfung onrechnen lossen 1'9254 BGBI.
$ lZ3 Abs.l Nr.2 o AO erloubt die Anderung eines den Steuerpflichtigen
belostenden, besto ndskröftig en Bescheids d u rch Festsetzu n g n ied rig erer
Steuern nur, soweit Totsochen oder Beweismittel nochtröglich bekonnt
werden und den Steuerpflichtigen kein grobes Verschulden doron trifft,
doß die Totsochen oder Beweismittel erst nochtröglich bekonni wurden.
Abgesehen dovon, doß die folsche rechtliche Einstufung durch den
Steuerberoter nicht unter diese Voroussetzungen föllt, müflten sich die
Klöger dos Verschulden ihrer Steuerberoter zurechnen lossen (vgl. BGH
Gl9l,lZl: NJW 1991,2828 f. m.w.N.); donoch wöre ein entsprechender
Antrog erfolglos geblieben. Noch viel weniger konn dovon ousgegon-
gen werden, doß die Kloger einen Anirog ouf Rücknohme noch S 130 AO
fürerfolgversprechend holten mußten und desholb ein solcherAntrog ver-
longt werden könnte; dies um so weniger, ols iedenfolls ein entsprechen-
der Hinweis onloßlich der Sonderprüfung fur die gleichgelogerten Fölle
o b 1986 durch dos Fino nzo mt nicht erfolgt ist. Schließlich ist den Beklogten
ober ein enisprechender Einwond verwerht (9242 BGB), weil sie selbst
o ls zumindest bis zur Klogeschrift fur die Klögertötige Steuerberoter diese
nicht pflichtgemöß über diese Moglichkeit ou{geklö rt hötten, sondern dos
Versireichen der von ihnen behoupteten Frist für die Geltendmochung
obgewertet hoben.
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Hinsichtlich dervon den Beklogten erhobenen Einrede derVeriöhrung ist

noch den Schodenorten zu unterscheiden.

Die Forderungen hinsichtlich zu Unrecht fur die Johre von 1983 bis 1985

geleisteter Steuermehrbetröge sind zu m indest u nter dem Gesichtspu n kt

der sog. Sekundörhoftung nicht veriöhrt.

Noch der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs iritt ein Schoden, der
in der Festsetzung zu hoherSteuern durch die Pflichtverletzung des Steuer-

beroters besteht, in der Regelerst mit der Unqnfechtborkeit (Bestondskroft)

des entsprechenden Steuerbescheids ein, so doß die dreiiöhrige Veriöh-

rungsfrist des $ 68 StBerG erst ob diesem Zeitpunkt beginnt (vgl' BGH

G|92,320: NJW 1992,2828,2829; vgl. ouch Gl 91,313: NJW 1992,

2833, 2835). Sieht mon dementsprechend den Umsotzsteuerbescheid

vom 9. 9.1987 ols moflgeblich on, weil er eine endgültige Anderung zum

Nochteil des Steuerschuldners beinholtete und bis zu dessen Bestonds-

kroft lederzeitAnderungen zugunsten der Klögerfürl9B3 - l9B5 moglich
gewesen wören, so trot Unonfechtborkeit und domit Beginn des Veriöh-

rungsfristenloufs nichtvordem 12.10.1987 ein; der Fristoblouf wurde donn

durch die Einreichung der Klogeschrift om 
.l0. 

9.1990 infolge,,demnöchsti-
ge/'Zustellung ($ 270 Abs.3 ZPO)wirksom unterbrochen. Nichts onderes
gilt im Ergebnis donn, wenn mon die ieweils noch dem lO. Sepiember

eines Johres für dos Voriohr obgegebene Johressteuererklörung der
Beklogten für moßgeblich onsiehl in diesem Foll begonn der Fristenlouf

für dos Johrlg83 frühestens om ll. 9.1984. Auf den Ablouf der3-Johresfrist

om ll.9.l9B7 könnten sich die Beklogten unter dem Gesichtspunkt der
Sekundörhoftung nicht berufen, weil sie [edenfolls oufgrund des Beschei-

des vom 9.9.1987 sich erneut einer Pflichtuerletzung (fehlende Auf klörung

über die Regreßonsprüche der Klöger gegen sie sowie Unterlossung

des Einspruchs usw. gegen den Bescheid)ob Zustellung n0.9.1987lrschul-

dig gemocht hoben; denn iedenfolls zu diesem Zeitpunkt besiond ouf-
g ru n d der zwisch enzeitlichen Verf ü g u n g d er O FD Kob lenz vo m 17.11.1986

Anloß zum Tötigwerden. Donoch hotte die Klogeeinreichung om 10. 9.1990

ouch die erneute dreiiöhrige Veriöhrungsfrist noch rechtzeiiig unter-

brochen.

Die Voro ussetzu n gen eines frü heren Veriö h ru n gsbeg in ns d u rch Opiieren
($ 9 USIGI sieht der Senot nicht ols gegeben on, weil eine ,,Unternehmer-
eigenschoft" bezüg lich der privoten Floh mo rkt-Mieter nicht hinreichend

dorgelegt isi.

H i nsichtlich d er g eltend g emo chten Zinsen av s 47.407,59 DM abl. 2.1984
(fürdosJohrlg83), beidenen es sich nichtetwo um eine Nebenforderung
der Erstottungsforderung, sondern um einen selbstöndigen Teil des Schq-

letzteres sei ouch (clso zumindest ein zweites Mol) geschehen, ols
er {Beklogter) den Auftrog erholten hobe, den Johresobschluß zum
31.12.1983 zu erstellen;

infolge der mehrfoch erteilien Belehrung sei die Klögerin sich

bewußt gewesen, doß zu Beginn eines ieden Geschöftsiohres eine
solche Vereinborung zu treffen gewesen sei.

Der Senot vermog nicht zu erkennen, wos der Beklogte dorüber hin-
ous noch weiter hötte vortrogen können, um seiner Substontiierungs-
pflicht, die ihm die Rechtsprechung ouferlegt, zu genügen. - Die Uber-
legungen der Klögerin dozu, doß der Beklogte dos Besprochene und
den wesentlichen Inholt seiner Berotung schriftlich hobe festholten sol-
len, sind in diesem Zusommenhong nicht hilfreich. Eine solche schrift-
liche Fixierung wöre sicherlich bei berotenden Berufen - iedenfolls
ous spöterer Sicht - sinnvoll. Eine entsprechende Verpflichtung konn

iedoch im Rohmen derortiger Vertrquensverhöltnisse nicht onerkonnt
werden.

Für ihren insgesomt obweichenden Vortrog zu der Gegendorstellung
des Beklogien trift die Klogerin ouch im Berufungsrechtszug keinen
Beweis on, so dofl sie hinsichtlich der ihren Anspruch gegebenenfolls
stützenden Totsochen ols beweisfollig ongesehen werden muß. Hier-
durch wird sie nicht unbillig getroffen. Auch in ollen onderen Schoden-
ersolzprozessen, beidenen ein Unterlossen zum Schoden geführt hot,
ist der Geschodigte in der gleichen schwierigen Beweissituotion. Es ist

kein Grund ersichtlich, wesholb der Mondont eines Steuerberoters
insoweit günstiger gestellt werden soll ols ondere Proze0porteien.

Schließlich hotte ouch die Klegerin ousreichende Möglichkeiten,
solche Beweisschwierigkeiien von vornherein obzuwenden. Bereits

die Hinzuziehung einer Vertrouensperson zu den moßgeblichen Be-

sprechungen hötte ihr zu einer beweismößig günstigeren Position ver-
holfen.

4. Noch olledem konn die Klögerin mit ihrem in der Form einer Festsiel-

lungskloge erhobenen Schodenersotzonspruch gegen den Beklog-
ten nicht durchdringen. Die Berufung gegen dos klogeobweisende
Urteil des Londgerichts wor desholb mit den Nebenfolgen, wie sie

sich ous den $$ 97,70BZilIerl0,713ZPO ergeben, zurückzuweisen.
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sogenonnten Negotivbeweises ist dodurch zu beheben, doD die ondere
Portei noch Loge des Folles die Behouptung substontiiert bestreiten und
die[enige Portei, welche die Beweislost trogt, die Unrichtigkeii dieser
Gegendorstellung beweisen muß. Der Senot folgt dieser in Literotur und
Rechtsprechung inzwischen einheitlich vertretenen Ansicht (Spöth, Die
zivilrechtliche Hoftung des Steuerberoters, 3. Aufl., Zuso mmenfossung S.

455; Gröfe-Lenzen-Roiner, Steuerberoterhoftung, 2. Aufl., Rdn. 336;
Polondt, Kommento t zum BGB, 5i. Aufl., $ 363 Anm. I und $ 282 Anm.11;

BGH MDR 87,666 und 840; Senotsurteil vom 16.4.1992 - 13 U 146/91

Gl 93, l8ll. Der von der Klögerin in der Berufung ongeführten Entschei-

dung des lVo-Senotes des Bundesgerichtshofs vom 22.1.1986 - lVo 105/
84 (Gl 86,77: MDR 86,6521konn iedenfolls für den vorliegenden Foll

nichts onderes entnommen werden. Dos erkennende Berufungsgericht
folgt mit der vorgenonnten Rechtsouffossung derienigen des lX. BGH-
Senots, der nunmehr zvr Entscheidung von Rechtsstreitigkeiien betreffend
Ansprüche ous steuerlicher Berotung ollein zusiöndig ist.

Legt mon diese Erwögungen zugrunde, so ist die Klogerin für eine mon-
gel nde Aufklö ru ng seitens des Beklogien ü ber d ie sieuerliche Problemotik
im Zusommenhong mit der ursprünglichen Tontiemenvereinborung sowie
über eine spötere Konkretisierung ieweils om Johresonfong beweispflich-
tig geblieben. Der Beklogte hot dos Gegenteil ousreichend und subston-
tiiert bestritten, ohne doß die Klögerin diese Behouptungen ouszuröumen
vermog. So hoi er im einzelnen und konkret behouptet'

es hondele sich um ein göngiges Problem; ihm sei die einschlögige
Rechtsprechung bekonnt gewesenr seine Berotung hobe sich onlöß-
lich des Gespröches über die Tontieme ouf diese Rechtsprechung des
Bundesfinonzhofs gestützf Kopien dieser Entscheidungen befönden
sich noch heute in seinen Unterlogen;

mit dem Geschofts{ührer der Klögerin hobe er ieden einzelnen Punkt

d ieses Anstel I u n g svertro ges d u rch g esprochen, i nsbesondere dessen
entscheidende Ziffer Z; dobei sei ousdrücklich dorouf hingewiesen wor-
den, doß zumindest zu Beginn ieden Geschöftsiohres eine konkrete

Vereinborung betreffend die zu zohlende Tontieme mit Angobe einer
genouen Prozenizohl zu treffen sei; dies sei ousdrücklich und eindring-
lich geschehen. Die Klögerin hobesich iedoch nichtouf einen besiimm-
ten Prozentsotz festlegen lossen wollen; die hondschriftliche Eintro-

gung von 200/o sei erst noch dieser Erörterung eingesetzt worden;

ousgehend von der bekonnten Rechtsprechung sei der Geschöfts-
führer der Klögerin ouch dorouf hingewiesen worden, doß bei Fehlen

einer solchen Vereinborung steuerliche Nochteile entstehen könnten;

denersotzonspruchs ho ndelt (vg l. BG H Gl 87,182 :NJW l9BZ 3136, 313B l,

ist ollerdings Veriöhrung vor Klogeeinreichung eingetreten. Die moximole
Veriöhrungsfrist von 6 Johren im Folle der Sekundörhoftung (vgl. BGH
Gl7l,lZl : NJW 1991,2W8,2830) erfoDte olle vor dem i0.9.l9B4 ent-
stondenen Zinsschöden. Den seit dem 1.2.1984 beonspruchten Verlust on
Anlogezinsen, der ols durch die Verletzungshondlung onzusehende Ver-

schlechterung der Vermögensloge und dcmit einheitlicher Zeitpunkt für
den Ver[öhrungsbeginn bei diesem Anlogebetrog zu gelten hot (vgl.

hierzu BGH NJW 1991,2833,28341, hqben die Kloger nichi rechtzeitig
durch entsprechende Kloge - mindestens ouf Feststellung der Ersotz-
pflicht- unterbrochen. Doherwordie Berufung in bezug ouf diesen Zins-
Ieil zvrückzuweisen.

Hinsichtlich der übrigen Zinsen, die ieweils spötere, besondere Zeitröume
betreffen und die doher ieweils selbstöndigen Veriöhrungsfristen unter-
liegen, greift die Einrede der Beklogten nicht durch. Denn der nöchst-
folgende Anlogezinsousfoll wird für dos Johr l9B4 seit dem 1.2.1985
begehrt, so dolJ in Anwendung der bereits oben dorgelegten Grund-
sötze über die Sekundörhoftu ng der Klogeeinreichung vom 10. 9. l99O ver-

iöhrungsunterbrechende Wirkung zukommf dies gilt donn selbsiver-
stöndlich erst recht für spötere Zeitröume. .....

Anmerkung:

Die Ausführungen des OLG Köln-Urteils sind ongreifbor. Der Bescheid
vom 9.9.1987, gob keine Veronlossung über P{lichverletzungen in den
eigenen Arbeiten nochzudenken. ln dem Bescheid wurde lediglich der
Vorbeholt der Nochprüfung für die Veronlogungsiohre l9B3 bis I9B5 ouf-
gehoben. Aus welchen Gründen neben der Aufhebung des Vorbeholts
der Nochprüf ung eine Anderung der bisherigen U msotzsteuerfestsetzun-
gen stofifond, istous dem Totbestond des Urteils nichizu eninehmen. Die
Sekundörhoftung des Steuerberoters setzt eine neue schuldhofte Pflicht-
verletzung vorous: Wöhrend der Veriöhrungsfrist und vor Auftrogsende
m uß f ür ih n beg rü ndeterAn loß zur Beleh ru ng des Mo ndo nten besto nden
hoben. Die Aufhebung des Vorbeholts der Nochprüfung stellt keinen hin-
reichenden Anloß doI eine durch die Pflichtwidrigkeit des Steuerberoters
verursochte Schodigung des Mondonten zu erkennen (vgl. OLG Koln

U rt. v. 23. 10. l99l - 26 U 16 /91 Gll993, 36 ; Ko m mergericht U rt. v. lB. 6. 1993

- 15 U 2932 &92 Gl1993, 367; LG Köln Urt.v. 19.10.]989 - 2 O 71/89
G|1990,62). [Gröfe]
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Abschlußprüfung
- Kronkenhous-Bilonz

- Ermittlung der Pflegesötze
(LG Homburg, Urt.v.lB.2.1994 - 328 0 391/91- rkr.l

Leitsötze (d. Red.),

l. Die Prüfung des Johresobschlusses eines Kronkenhouses beschrönki
sich im Regelfoll ouf die Untersuchung, ob dessen Buchführung und
Johresobschluß Gesetz und Sotzung entsprechen.

2. Die Abschlußprüfung erstreckt sich nicht ouf dessen Ermittlung der
P{legesötze (vgl. Zif. 2.3 der Allgemeinen Auftrogsbedingungen für
V/P).

Totbestond:

Die Klö g erin verlo n gt von d er bekl o gten Wirtschoftsp rüf u n gsgesel lsch oft
Schodenersotz wegen o ngeblich feh lerhofter Leistu ngen bei der Prüf ung
der Johresobschlüsse 1986 bis 1989. lm wesentlichen mocht sie der Be-

klogten zum Vorwurf, doß sie bei ihren Prüfungen einen - ihrer eigenen,
der Klögerin, Verwoltung bei der Erstellung des ols Grundloge für die
Pflegesotzverhondlungen mit den Soziolleistungströgern dienenden
Kosien- und Leistungsnochweises (KLN) unterloufenen - Fehler nicht ouf-
gedeckt hobe. lm einzelnen'

t.

Die Klögerin, eine Stiftung, betreibt die Kronkenhöuser Kronkenhous A.
(EKA) und H.-S.-Kronkenhous (HSK. lhre Einnohmen erzielt sie überwie-
gend ous ollgemeinen Pflegesöizen noch der Bundespflegesotzverord-
nung (BPflV).

Die Pflegesötze werden ouf der Grundloge des Kronkenhousfinonzie-
rungsgesetzes - KHG -v.29.6.1972 (BGBI 1S.1009 ff.) und der Bundes-
pflegesoizverordnung - BPfIV - v.2l.B.l9B5 (BGBI I S. 1666 ff.} sowie der
dozu ergongenen Rechisvorschriften olllAhrlich - oufgrund der betriebs-
wirtschoftlichen Doten des Vor[ohres für dos folgende Geschöfts - mit
den Soziolleistungströgern vereinbort. ln H. geschieht dies unter Mitwir-
kung der H. Kronkenhousgesellschoft e.V. (HKG).

des beherrschenden Anteilseigners so zu gestolten, doß unter Berück-

sichtigung der schon domols bekonnten Rechtsprechung des Bundes-
finonzhofs (wos iedenfolls für die beiden ersten der genonnten Enischei-

dungen gilt) der Klögerin keine steuerlichen Nochteile erwochsen konn-
ten. Dem ober genü gteZilL Z dieses Vertroges nicht. Der Bundesfinonz-
hof forderte schon domols, doß die mit einem beherrschenden Gesell-
sch ofiergeschöftsf ü h rer g etroffen e Verei n bo ru n g ü ber Son derverg üiu n-

gen klor und eindeutig erkennen lossen muD, ob und in welcher Höhe
loufend odereinmolig ein Entgeltgezohltwird. Entholten sein konn diese
Regelung ein mo I im zu g ru nde liegenden Gesel lschoffergeschoftsf u h rer-

vertrog oder zum onderen in einer zu Beginn ieden Geschöftsiohres zu
treffenden schriftlichen Ubereinkunft zwischen Gesellschoft und Gesell-
schoftergeschöfts{ü h rer. Der vorl iegen d moßgeb I iche Geschöftsf ü h rer-

onstellungsvertrog vom l.6.1983 enthölt eine solche Regelung nicht. Er

besogt lediglich, doß der Geschöftsführer neben seinem Geholt,,eine
Umsotztontieme von bis zu 200/o des Umsotzes" erholten soll. Diese
Regelung isi so ollgemein und unbestimmt gefoßt, doß der Gesellschofter-
geschöftsführer noch Ablouf des Kolenderiohres noch eigenem Gui-
dünken dorüber hötte entscheiden können, ob und in welcher Höhe eine
Tontieme on ihn gezohlt wurde. Von der zweiten Moglichkeit, eine be-
stimmte Regelung zu Beginn eines ieden Geschöftsiohres zu treffen, ist

unstreitig kein Gebrouch gemocht worden. Beides zusommen fuhrte
dozu,do0 die gewöhlte Art derVergütung steuerrechtlich vom Finonzomt
in Ubereinstimmung mit der Rechtsprechung des Bundesfinonzhofs (s. o.)

ols verdeckte Gewinnousschüttung behondelt wurde mit der weiteren
Folge, do0 die Klögerin mit höherer Körperschofts- und Gewerbesteuer
belostet wurde.

Bei dieser Soch- und Rechtsloge konn eine Hoftung des Beklogten in sei-

ner Eigenschoft ols Steuerberoter ous dem rechtlichen Gesichtspunkt
positiver Vertro gsverletzu n g des Berotervertro ges in Betrocht kom men.

Sie setzt vorous, doß die Klögerin über die zuvor erörterte Rechtsloge
und deren Folgen nicht hinreichend oufgeklört worden ist. Dos Lond-
gericht fü hrt zu Recht o us, die Klögerin sei fü r ih re Beho u ptu ng, eine solche
Aufklörung sei unterblieben, beweisföllig geblieben. Dobie hot es ent-
gegen der von der Berufung vertreienen Ansichi der Klögerin die Dor-
legungs- und Beweislost zutreffend beurteilt. Der[enige, der eine zur
umfossenden Belehrung und Aufklörung verpflichtete Person (2. B. Rechts-

onwolt, Notor, Wirtschoftsprüfer, Steuerberoterl ouf Schodenersotz in
Anspruch nimmt, weil diese ihre Pflichten nicht gehörig erfullt hobe, trögt
für dieses Unterlossen die Beweislost. Dos gilt ouch, wenn ihm domit der
Beweis einer negotiven Totsoche oufgebürdetwird. Die Schwierigkeit des
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Aus den Gründen:

Die zulössige Berufung der Klögerin hot keinen Erfolg. Dos ongefochtene
Urteil erweist sich noch erneuter Prüfung durch dos Berufungsgericht ols
richtig. Die Kloge ist zu Recht obgewiesen worden.

I . Soweiidie Klögerin dem Londgerichtvorwirft, es hobe oufgrund neuer
Totsochen geurteilt, die im nochgelossenen Schriftsotz des Beklogten
vom 23.1.1992 neu vorgetrogen worden seien, teilt der Senot diese
Auffossu ng nicht. Von einer nö heren Beg rü nd u ng ko nn insoweit iedoch
obgesehen werden, denn selbstwenn dieAnsicht der Klögerin richtig
und miihin on einen Verfohrensfehlerzu denken wöre mit derweiteren
Folge einer Aufhebung und Zurückverweisung, konn der Senot in
[edem Foll hier gemöß S 540 ZPO selbst entscheiden. Die Vorousset-
zungen der Sochdienlichkeit einer eigenen Entscheidung liegen vor.
Weitere Totsochen sind nicht zu prüfen, eine Beweisoufnohme kommt
nicht in Froge und es sind im wesentlichen Rechtsfrogen zu prüfen, so
do0 den Porteien durch den Verlusi einer Totsocheninstonz keine
Nochteile entstehen.

2. Die Klögerin verfolgt ihren vermeintlichen Schodenersotzonspruch
gegen den Beklogten ols Sieuerberoterin der Form einer Feststellungs-
kloge. Gegen deren Zulössigkeit bestehen keine Bedenken. lnsoweit
konn ouf die zutreffenden Ausführungen des ongefochtenen Urteils
verwiesen werden. Weil ein endgültiger Schoden im Hinblick ouf dos
noch schwebende finonzgerichtliche Verfohren weder dem Grunde
noch der Höhe noch feststeht, ouf ieden Foll ober ernsthoft möglich ist,

ist dos erforderliche rechtliche lnteresse zusötzlich ous den Gründen
gegeben, die der Bundesgerichtshof in seiner Entscheidung vom
23.4.1991 - XZR77/Bg - (MDR 92/761dorlegt. Die dort geforderte
Wohrscheinlichkeit einer Schodenentsiehung folgt hier ous den Be-
scheiden im Anschluß on die Betriebsprüfung vom 31. B.l9BB, welche
die Klögerin belosten, in Verbindung mit der Rechisprechung des
Bu ndesfino nzhofs zu m Besti m mtheitserfordern is von To ntiemenverein-
borungen zugunsten des die GmbH beherrschenden Gesellschofter-
geschöftsführers (BFH - 29.11.1967 - lR96/64 - BSIBI 68,11.,234; BFH

- 8.1.1969 - lR26/67 - BSIBI 69,1'.,268; BFH - 30.,l.]985 - lR37/82 -
BSIBI 85, 11,3451.

3. Es unterliegt keinem Zweifel und wird von den Porieien dieses Rechts-
streits ebenso gesehen, doß der Beklogte im Ro h men seiner der Klöge-
rin gegenüber übernommenen Steuerberoterverpflichtung geholten
wor, deren sieuerliche Belonge bestmöglich zu wohren. Dozu gehörie
es ouch, den von ihm entworfenen Geschöftsführeronstellungsvertrog

a

Zielvorgcbe für den zu vereinborenden ollgemeinen Pflegesotz ($ 5 Abs. I

BPfIV) ist die Erwirtschoftung der Selbstkosten eines sporsomen wirtschof-
tenden, leistu ngsfö higen Kro n ken ho uses ($ lz Abs. I s. 2 KHG). Zu d iesem
Zwecke erm ittel n d ie Kro n ken hö user o n ho nd ih rer Buch h o ltu n g i h re (o n re-
chenboren) Selbstkosten noch Moßgobe der $$ 17 KdG,l3 ff. BPflV. Die
Selbstkosien, dividiert durch die Belegtoge (Berechnungstoge), ergibt
sodonn vom Grundsotz her den (toglichen) ollgemeinen Pflegesotz.

Für Leistungen, die nicht zu den ollgemeinen Kronkenhousleistungen ge-
hören, werden von den Selbstkosten ollerdings Abzüge ,,noch nöherer
Bestimmung im Kosten- und Leistungsnochweis" vorgenommen ($ 13 Abs.
3 BPflVl, derortige Kosten finden mithin keinen Eingong in den ollgemei-
nen Pflegesolz.Zv diesen von den Selbstkosten in Abzug zu bringenden
Kosten gehören u. o. ouch die Kosten dersog. Wohlleistungen ($ 7 BPflv;
wobei vom Grundsotz her ollerdings nicht die Kosten, sondern vielmehr
die vom Kro n ken ho us o n ho nd der Buch ho ltung ermittelten Erlöse o us den
Wohlleistungen von den Selbstkosten obgezogen werden). Dementspre-
chend sind z. B. die Kosten (genouer die erzielten Erlösel der gesondert
berechenboren nichtörztlichen Wohlleisiungen (wie z. B. Telefon, Fern-
seher, Verpflegung u. ö.1 noch $ 13 Abs. 3 Nr. B HS. I BPfIV von den Selbst-
kosten in Abzug zu bringen. Für die ebenfolls gesondert berechenboren
Zuschlöge fur die Unterbringung im Einbett- oder Zweibettzimmer gilt
dieses Abzugssystem ollerdings nicht, Die Kosten lbzw. erzielten Erlöse
ous Ein- oder Zweibettzimmerzuschlögenlwerden von den Selbstkosten
nicht obgezogen. Hier werden vielmehr gemöD $ 13 Abs. 3 Nr. B HS. 2
BPfIV durch den Ansotz von Umrechnungsfoktoren ouf die ouf die Unter-
bringung in Ein- oder Zweibettzimmern entfollenden Berechnungstoge
sog.,,Kostenobzüge" vorgenommen, d. h. doß z. B. 1 Tog Unterbringung
in einem Einbettzimmer ols 1,3 Tog normoler Unterbringung ongesetzt
wird {sog. kostengleiche Berechnungsiogel.

Grundloge für die Pflegesotzverhondlungen mii den Soziolleistungs-
trögern im einzelnen ist der gemöß $ 16 Abs. 4 BPfIV vom Kronkenhous-
trögerzu erstellende sog. Kosten- und Leistungsnochweise (KLN; Anloge I

zu $ 16 Abs. 4 BPflVl. ln diesem werden zunöchst die Kosten des Kronken-
houses ous der Buchführung obgeleitet (K ll und sodonn die voroussicht-
lichen Kosten für dos folgende Geschöftsiohr ermittelt (K2). Sodonn wer-
den - ousgehend wiederum von der Buchführung - die vorzunehmenden
Abzüge kolkuliert (K31. Für die in zi{ler B von K3 erfo0ren Abzüge für
,,Nichtörztliche Wohlleistungen" - verweist die Fußnote 15 ouf eine ent-
sprechende Fußnote des Anhon gs 2 zum KLN, in der es u. o. heißt, ,,Der
Kostenobzug für gesondert berechenbore Unterkunft erfolgt durch die
Umrechnungsfoktoren in K 5.2 ...". Dos bedeutet, doß in Zi{Ier B von K3

U
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ous der Buchführung des Kronkenhouses lediglich die Erlöse ous nicht-

örztlichen Wohlleistungen (Konto 4131, nicht iedoch oueh die Erlöse ous

gesondert berechneier Unterkunft (Konto 411} zu Übertrogen sind. Die

Berücksichtigung der Erlöse ous gesondert berechenborer Unterkunft

findet vielmehr, wie erwöhnt, durch Anwendung eines Umrechnungs-

schlüssels stott (K5.2 des KLN; Ermittlung der kostengleichen Berechnungs-

toge).

il.

l. Die Klögerin erstellte - noch dem lnkrofttreten der neuen BPfIV l9B5 -
den KLN mit H ilfe eines von der H. Kro n ken ho usgesellschoft ( H KG) ent-

wickelten PC-Prog ro m ms o ls sog. Berech nu n gsbogen (vg I' z' B. An I K I ),

der die Anloge Kl des KLN nebst Kl bis K4 in sich vereint. Die Doten

wurden monuell ous der - mittels eines eigenen elektronischen Doten-

vera rbeitu ngsprog ro m ms erstel lten - Buch ho ltu ng ü bertro gen. Do bei

wurden in den Johren 1986 bis 1990 oufgrund nicht nöher geklörter

Umstönde bei den Erlösen ous nichtörztlicher Wohlleistungen (d. h.

beider Erfossung der Doten zuZi[ler B von K3 des KLN) nicht nur die

Ergebnisse des Kontos 413 (Erlöse ous sonstigen nichiörztlichen Wohl-
ieistungenl übernommen, sondern ouch die des Konios 4ll {Erlöse ous

gesondert berechenborer Unterkunft). Letztere wurden sodonn
(,,zusötzlich'j ober oußerholb des Berechnungsbogens) der bereits

erwöhnten Umrechnung in kostengleiche Berechnungstoge unter-

zogen. Dieser Fehler wurde bei der Klögerin ersi Ende l99O noch Aus-

scheiden ihres bisherigen Finonzvorstonds entdeckt.

Die Klögerin hot ihre - unstreitig fehlerhoften - Kosten- und Leistungs-

nochweise den Pflegesotzverhondlungen für die Johre l9BZ bis

Anfong 199'l zugrundegelegt. Ebenso unstreitig ist, doß sie sich des-

wegen ouf die Vereinborung zu niedriger Pflegesötze eingelossen hot

und doß beizutreffender Erfossung der Dcten im KLN höhere Pflege-

söize hötten erzielt werden können.

2. Die Beklogte hct im Auftrog der Klögerin von Anfong der ochtziger
Johre bis zur Prüfung des Johresobschlusses l9B9 die Johresob-

schlüsse der Kronkenhöuser der Klögerin, dorüberhin ouch die Johres-

obschlüsse der Klögerin selbst, geprüft. ln den JohresobschlÜssen fÜr

die Johre lgBZ und lgBB des EKA erstellte sie zudem eine ,,Gegen-
überstellung des Budgets . . . fur die Pflegesotzzeitröum e1987 und l9BB
(bzw.l9BB und l9B9) sowie Vergleich mit den lst-Kosten lÜr1987 lbzw
1BB)"; dort ieweils Anloge 7 der Anloge KB und K9.

der Erlöse ous gesondert berechenborer Unterkunft (Konto 411) gehl
nur o uf der fiktiven U m rech n u ng der kosteng leichen Berech n u n gsto ge.

lm sog. internen Budgetwerden dogegen olle Leistungen der Kronken-
höuser erfoDt und es wird zudem mit Echtzohlen georbeitet, d. h. doß
dieses Budget ouf den ous der Buchführung zu eninehmenden tot-
söch lichen betriebswirtschoftlichen Doten der Kro n ken hö user bosiert
(Plonzohlen oufgrund der Kosten- und Leistungsrechnung des $ B KHBV.

Der,,Sol l-lst-Verg leich" der Beklogten bein ho ltet nu n eine Gegen ü ber-
stellung von effektiven Erlösen und Plonzohlen der Klögerin, d. h. Doten
des sog. internen Budgets. Bei der Erstellung der,,Soll-lst-Vergleiche"
interessierten doher, wie ouch derZeuge Pf. eingeröumt hot, ouch nur
die totsöchlichen Ergebnisse der Buchholiung, hier der Kontengruppe
4l (Erlöse ous Wohlleistungen) sowie der entsprechenden Plonzohlen

der Klögerin. Aus welcher Unterloge die Beklogte die Doten der Erlöse

der Kontengruppe4lentnohm, ob direkious der Buchholtung oderous
der Zuso m menfossu ng im Berech nu ngsbogen, ist letztl ich g leichg ü ltig.

c) Angesichts der (eingeschrönkten) Frogestellung mußien der Beklogten

oder ihren Mito rbeitern o uch nicht oh ne weiteres u nd u n m ittel bo r o uf-

gehen, doß der Klögerin bei der Ersiellung des KLN möglicherweise
Fehler unterloufen woren. Uberprüfen mußte sie die ggf. vom Berech-
nungsbogen übernommenen Zohlen nur im Hinblick ouf die Uberein-
stimmung mit der Buchholtung (und diese Zohlen sind unstreitig richtig);

eine weitergehende Uberprüfung oblog der Beklogten dogegen nichi.

Steuerberoterhoftung
- Feststellungskloge

- Gesel lsch ofter.Gesc höftsf u h rervertro g

- Dorlegungs- und Beweislost

- Doku mentotionspflicht
(OLG Düsseldorf, Urt.v. 7.1.1993 -13 U 99/921

Leitsötze (d. Red.l'

L Der Mondont trögt für eine pflichtwidrig unterlossene Belehrung die
Beweislost, wenn der Steuerberoter die Behouptung unterlossener
Belehrung substontiiert bestritten hot.

2. Der Steuerberoter muß den wesentlichen lnholt einer Berotung nicht
schriftlich festho lten.
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die Buchfuhrung und derJohresobschluß der Kronkenhöuser der Klö-
gerin (noch der pflichtgemößen Prü{ung der Beklogten) Gesetz und
Sotzung entspreche. Von weitergehenden Prüfungen konnte ein ouch
nur onnöhernd mit den Problemen von Johresobschlußprüfungen ver-
trquter Berichtsempfönger schlechterdings nicht qusgehen.

4. Schließlich vermog ouch der Umstond, doß offenbordie Berechnungs-
bögen der Klögerin - ols Grundloge für die sog.,,Soll-lsi-Vergleiche" -
verwo n dt worden si n d, eine Veru rtei I u n g der Bekl o gten n icht zu tro g en.
Ob dies totsöchlich der Foll wor; brcucht die Kommer nicht obschlie-
ßend zu entscheiden. Denn selbst wenn dies der Foll wor, konn der
Beklogte dos Nichterkennen des Fehlers im KLN nicht zur Lost gelegt
werden, wie ouch der Sochverstöndige L. besfötigt hot.

o ) Zu m einen beru ht d ies schon o uf der U n ü bersichtlich keit der Berech-
nungsbögen, die im übrigen lz.B.lür l9BB) überschrieben sind mit

,,Berechnungsbogen für Budgets und Pflegesötze l9BB1 olso nicht
von vornherein einen (ousschließlichenl Bezug zum KLN herstellen.
Do der Berechnungsbogen sich ouch nicht streng om KLN ous-
richtet, sondern weitere Doten erfo0t, konn ein mit dem Rechen-
progromm nicht vertrouter Prüfer ouch nicht von vornherein ous-
schlie0en, doß nicht on onderer Stelle ols in der Spolte K3 noch
Korrekiuren om Ansotz der nichtörztlichen Wohlleistungen vorge-
nommen werden. Dos erhellt im übrigen ous folgender Uberlegung,
Jedem ouch nuronsotzweise mit der Moierie Vertrouten mußte klor
sein, doß Ansötze von ru nd DM 300.000,00 (im Berech nu ngsbogen
l9BB in derZeile 52 unter,,Nichtörztliche Wohlleistungen") nicht die
in ZifferB von K3 des KLN ollein zu übernehmenden Erlöse des Kon-
tos 413 (,,Sonstig e n ichtö rztl iche Wo h I leistu n g en") sei n kon nten, son-
dern doß hierdie Erlöse ous dergesomten Kontengruppe4l (,,Erlöse

ous Wohlleistungen") erfoßt woren. Dos gilt sowohl {ür den örtli-
chen Prüfungsleiier der Beklogten ols ouch für den Zeugen Pf. oder
ondere Mitorbeiter der Klögerin.

b) Doß bei der Vorbereitung und Erstellung der ,,Soll-lst-Vergleiche"
dieser Umsiond niemondem oufgefollen ist, hot ollerdings ouch
eine einleuchiende Erklörung' Die Kronkenhöuser der Klögerin
orbeiten nömlich mit 2 unterschiedlichen Budgets, dem sog. exter-
nen und dem sog. internen Budget.

Dos sog. externe Budget, mit dem die Klogerin in die Pflegesoiz-
verhondlungen geht und dos ouf dem KLN beruht, beinholtet nur
die im Rohmen der Pflegesotzverhondlungen zu berücksichtigen-
den Selbsikosten der Klögerin fur die ollgemeinen Kronkenhous-
leisiungen und beruhtim übrigen, soweites um die Berücksichtigung

t

I

G ru nd lo ge der Auftrö g e wo ren iewei ls d ie,,Al I g em ei nen Auftro gsbed i n-

gungen für Wirtschoftsprü{er und Wirtschoftsprüfungsgesellschoften"
(AAWP) in der ieweils gültigen Fossung, in deren Zil+.2.3 es u. o. heißt,

,,DerAuftrog erstreckt sich, soweit er nicht dorouf gerichtet ist,

nichtouf die Prüfung der Froge, ob dieVorschriften des Steuer
rechts oder Sondervorschriften wie z. B. die Vorschriffen des
Preis-, Wettbewerbsbeschrönkungs- und Bewirtschoftungs-
rechts beochtet sind; dos gleiche gilt für die Feststellung ob
Subventionen, Zulogen oder sonstige Vergünstigungen in

Anspruch genommen werden können. ..."

ilt.

]

Die Klögerin behouptei,

do0 die vereinborten Pflegesötze im nochhinein nicht mehr hötten obge-
öndert werden können ($ 16 Abs. 6 BPflVl. Durch die Zugrundelegung
eines folschen KLN sei ihr in den Johren l9BZ bis l99l ein Schoden von
2,7 Mio. DM entsionden sei.

Dofür hobe die Beklogte einzustehen. Die Beklogte hötte den ihr; Klögerin,
bei der Erstellung des Berechnungsbogens unterloufenen Fehler bei der
Erstellung der Johresobschlüsse entdecken können und müssen. Sie sei

verpflichtet gewesen, ihre Berechnungsbögen ols Teil der Buchholtung
in ihre Prüfungen mit einzubeziehen. Zudem seien ihr die Berechnungs-
bögen bei ihrer Prüfungstötigkeit ohnehin vorgelegt worden, wos schon
ous den ,,Soll-lst-Vergleichen" fur die Johre l9BZ und l9BB Anl. KB und
K9l hervorgehe. Dobei hotte die Beklogte schon der Kostenonsotz ouf-
m erkso m werden I ossen m üssen : Als n ichtö rztl iche Wo h I leistu n g en hötten
im KLN nömlich Erlöse für Telefon, Fernseher u. ö. (Konto 4]3) in einer
Größenordnung von ollenfolls DM 25.000 bis DM 30.000 erscheinen
dür{en; ous der totsöchlich erfoßten Größenordnung von rund DM
300.000 sei ohne weiteres ersichtlich gewesen, doß hier weitere Erlöse,

nömlich die ous der gesondert berechenboren Unterkunft (Konto 4ll),
erfoßt worden seien.

Zumindest hötte die Beklogte ousdrücklich dorouf hinweisen müssen, dof)
sie die Berechnungsbögen ou{ ihre Ordnungsmoßigkeit nicht überprüft
hobe.

Die Klögerin beontrogt,
die Beklogte zu verurteilen, on sie DM 2.700.000,00 nebst 120/oZinsen
seit dem l. i.l99l zu zohlen.
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Die Beklogte beontrogt, die Kloge obzuweisen.

Sie mocht geltend,
es hobe sich, wie unstreitig, bei den Prüfungen der Johresobschlüsse der
Kronkenhöuser der Klögerin um freiwillige Prü{ungen gehondelt, deren
Umfong sich noch dem Auftrog des Auftroggebers und noch Hondels-
recht ($ 162 Abs. I AktG o.F) gerichtet hobe. lhre Aufgobe sei es doher nur
gewesen, die Abschlusse ouf ihre Gesetz- und Sotzungsmößigkeit hin zu

überprüfen. Die Richtigkeit des KLN sei dogegen niemols Gegenstond
der Auftrogserteilung gewesen. Sie wöre ouch eine Uberprüfung der
Preisgestoltung der Klögerin gewesen, die nicht zu ihren Prüfungsouf-
goben gehöre. Dorouf werde im übrigen in ihren,,Allgemeinen Auftrogs-
bedingungen" ousdrücklich hingewiesen.

Die Prüf u n g o uch der Ord n u ngsmößig keit der Geschöftsf ü hru ng u nd der
wirtschoftlichen Verhöltnisse sei noch $ 29 Abs. 2 des Homburgischen
Kro n ken ho usg esetzes - H m b KH G - vom 17. 4. 1991erst o b l99l (zusötzl ich )

in die Johresobschlußprüfun g einzubeziehen. Selbst diese erweiierte
Prüfungstötigkeit (Prüfung der Betriebsstotistik und der erforderlichen
betrieblichen Plonungsrechnungen) beschrönkte sich iedoch ou{ die oll-
gemeine Ordnungsmoßigkeit der Erfossung und des Nochweises der
h r l. /\ I ..n. I ., I l/l Nl - 

^-l---1 
ell^l-^,4DD-tl\/

L/OTen/' Ole \rronungsmolJlgKell oes NLI\ gerll. Arlloge I zu u lo r\us. z+ Dr llv

sei nichi Gegenstond der erweiterien Johreso bschlußprüfung Merlout-
borung des Kro nkenhousfochousschusses des lnstituts der Wirtschofts-
prüfer KHFA 2/1990 ,,Zum erweiterten Umfong der Johresobschluß-
prüfung von Kronkenhöusern noch Lo ndeskronkenhousrecht'j Anl. B 21.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Vorbringens der Porteien wird ouf
den vorgetro genen Aktenin ho lt verwiesen.

tv.

Dos Gericht hot ein schriftliches Gutochten des Sochverstöndigen L. ein-
geholt zu den Behouptungen der Klögerin, die Beklogte hobe die fehler-

hofte Selbstkostenermittlung erkennen können und müssen, zumindest
ober dorouf hinweisen müssen, doß sie die Ordnungsmößigkeit der
Berechnungsbögen nicht überprüft hobe, und den Sochversföndigen
sein Gutochien ouch mündlich erlöutern lossen. Es hot ferner den domo-
ligen Leiter des Finonz- und Rechnungswesens der Klögerin, Herrn Pf., in

Anwesenheit des Sochverstöndigen L. ols Zeugen gehört. Wegen des

Ergebnisses der Beweisoufnohmewird ouf dos Gutochten vom 14.2.1993
und die Sitzungsniederschriften vom 6.8.1993 und vom 19.,l.l.1993 ver-

wiesen.

Aus den Gründen:

Die Kloge ist unbegründet. Zur Begründung ist im wesentlichen ($ 313 Abs.
3 ZPOI ouszuführen,

l. Soweit die Klogerin ursprünglich dorouf obgestellt hot, die Beklogte
hobe sie - über die Johresobschlußprüfungen hinousgehend - in

steuerlichen, betriebswirtschoftlichen und Monogementongelegen-
heiten beroten, broucht ouf die Trogfahigkeit dieses rechtlichen
Ansotzpunktes für den geltend gemochten Schodenersotzonspruch
nicht nöher eingegongen zu werden. Die Beklogte hot dies bestritten
und die Klögerin ist dorouf nicht mehr zurückgekommen.

2. Der weitere rechtliche Ansotzpunkt der Klögerin, die Beklogte hobe
die Richtigkeit des KLN schon im Rohmen ihrer normolen Prüfung der
J o h reso bsch I üsse i h rer Kro n ken hö user ü berprüfen m üssen, ist rechtlich
nicht trogföhig. Der Sochverstöndige L. hot zutreffend dorouf hinge-
wiesen, doß die Ermittlung der Pflegesötze - und ols deren grund-
legender Vorbereitung die Erstellung des KLN - Gegenstönde des
Preisrechts und der Preisermittlung seien, ouf die sich die normolen
Johresobschlußprüfungen nicht erstreckten. Dorouf ist in Ziff. 2.3 der
AAWP ouch ousdrucklich hingewiesen. Nicht einmol die erweiierte
Prüfung cjer iohresobschiüsse noch $ 29 Abs. 2 HmbKHG umfoßt cjie
Prüfung der Ordnungsmößigkeit des KLN (KHFA 2/19901.

lm übrigen beruht die Annohme der Klögerin, der KLN seiols Teil der
Buchholtung von vornherein in die Prüfungshondlungen der Beklogten
einzubeziehen gewesen, ouf einem Mißverstöndnis. Noch $ B der
Kronkenhous-Buchführungsverordnung - KHBV - vom 24.3.1987
(BGBl. I S. 1045 ff.1 hot dos Kronkenhous eine Kosten- und Leistungs-

rechnung zu führen (die eine bekiebsinterne Steuerung sowie eine
Beurteilung der Wirtschoftlichkeit und Leistungsföhigkeit erloubt).
Diese Kosten- und Leistungsrechnung ist ober etwos onderes ols der
Kosten- und Leistungsnochweis (KLNI der Anloge I zu $.16 BPfIV der
ous der Kosten- und Leistungsrechnung erst zu eniwickeln isi (vgl. $ B

KHBVI.

3. Auch die Ansicht der Klögerin, die Beklogte hobe ousdrücklich dorouf
hinweisen müssen, doß sie die Richtigkeit des KLN nicht überprüft hobe,
ist unzutreffend. Dos hot der Sochverstö nd ig e L. zuireffen d o usg ef ü h rt.

Der Prüfungsouftrog beschrönkte sich,wie sich ous dem Umstond, doß
es sich um eine freiwillige Prüfung (noch den Vorschriften des Hondels-
rechtsl hondelte, sowie ous den - dem $ 162 Abs. I AktG o.E entspre-
chenden - Bestötigungsvermerken der Beklogten ergob (und obge-
sehen von den noch zu erörternden ,,Soll-lst-Vergleichen") dorouf, ob
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Die Beklogte beontrogt, die Kloge obzuweisen.

Sie mocht geltend,
es hobe sich, wie unstreitig, bei den Prüfungen der Johresobschlüsse der
Kronkenhöuser der Klögerin um freiwillige Prü{ungen gehondelt, deren
Umfong sich noch dem Auftrog des Auftroggebers und noch Hondels-
recht ($ 162 Abs. I AktG o.F) gerichtet hobe. lhre Aufgobe sei es doher nur
gewesen, die Abschlusse ouf ihre Gesetz- und Sotzungsmößigkeit hin zu

überprüfen. Die Richtigkeit des KLN sei dogegen niemols Gegenstond
der Auftrogserteilung gewesen. Sie wöre ouch eine Uberprüfung der
Preisgestoltung der Klögerin gewesen, die nicht zu ihren Prüfungsouf-
goben gehöre. Dorouf werde im übrigen in ihren,,Allgemeinen Auftrogs-
bedingungen" ousdrücklich hingewiesen.

Die Prüf u n g o uch der Ord n u ngsmößig keit der Geschöftsf ü hru ng u nd der
wirtschoftlichen Verhöltnisse sei noch $ 29 Abs. 2 des Homburgischen
Kro n ken ho usg esetzes - H m b KH G - vom 17. 4. 1991erst o b l99l (zusötzl ich )

in die Johresobschlußprüfun g einzubeziehen. Selbst diese erweiierte
Prüfungstötigkeit (Prüfung der Betriebsstotistik und der erforderlichen
betrieblichen Plonungsrechnungen) beschrönkte sich iedoch ou{ die oll-
gemeine Ordnungsmoßigkeit der Erfossung und des Nochweises der
h r l. /\ I ..n. I ., I l/l Nl - 

^-l---1 
ell^l-^,4DD-tl\/

L/OTen/' Ole \rronungsmolJlgKell oes NLI\ gerll. Arlloge I zu u lo r\us. z+ Dr llv

sei nichi Gegenstond der erweiterien Johreso bschlußprüfung Merlout-
borung des Kro nkenhousfochousschusses des lnstituts der Wirtschofts-
prüfer KHFA 2/1990 ,,Zum erweiterten Umfong der Johresobschluß-
prüfung von Kronkenhöusern noch Lo ndeskronkenhousrecht'j Anl. B 21.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Vorbringens der Porteien wird ouf
den vorgetro genen Aktenin ho lt verwiesen.

tv.

Dos Gericht hot ein schriftliches Gutochten des Sochverstöndigen L. ein-
geholt zu den Behouptungen der Klögerin, die Beklogte hobe die fehler-

hofte Selbstkostenermittlung erkennen können und müssen, zumindest
ober dorouf hinweisen müssen, doß sie die Ordnungsmößigkeit der
Berechnungsbögen nicht überprüft hobe, und den Sochversföndigen
sein Gutochien ouch mündlich erlöutern lossen. Es hot ferner den domo-
ligen Leiter des Finonz- und Rechnungswesens der Klögerin, Herrn Pf., in

Anwesenheit des Sochverstöndigen L. ols Zeugen gehört. Wegen des

Ergebnisses der Beweisoufnohmewird ouf dos Gutochten vom 14.2.1993
und die Sitzungsniederschriften vom 6.8.1993 und vom 19.,l.l.1993 ver-

wiesen.

Aus den Gründen:

Die Kloge ist unbegründet. Zur Begründung ist im wesentlichen ($ 313 Abs.
3 ZPOI ouszuführen,

l. Soweit die Klogerin ursprünglich dorouf obgestellt hot, die Beklogte
hobe sie - über die Johresobschlußprüfungen hinousgehend - in

steuerlichen, betriebswirtschoftlichen und Monogementongelegen-
heiten beroten, broucht ouf die Trogfahigkeit dieses rechtlichen
Ansotzpunktes für den geltend gemochten Schodenersotzonspruch
nicht nöher eingegongen zu werden. Die Beklogte hot dies bestritten
und die Klögerin ist dorouf nicht mehr zurückgekommen.

2. Der weitere rechtliche Ansotzpunkt der Klögerin, die Beklogte hobe
die Richtigkeit des KLN schon im Rohmen ihrer normolen Prüfung der
J o h reso bsch I üsse i h rer Kro n ken hö user ü berprüfen m üssen, ist rechtlich
nicht trogföhig. Der Sochverstöndige L. hot zutreffend dorouf hinge-
wiesen, doß die Ermittlung der Pflegesötze - und ols deren grund-
legender Vorbereitung die Erstellung des KLN - Gegenstönde des
Preisrechts und der Preisermittlung seien, ouf die sich die normolen
Johresobschlußprüfungen nicht erstreckten. Dorouf ist in Ziff. 2.3 der
AAWP ouch ousdrucklich hingewiesen. Nicht einmol die erweiierte
Prüfung cjer iohresobschiüsse noch $ 29 Abs. 2 HmbKHG umfoßt cjie
Prüfung der Ordnungsmößigkeit des KLN (KHFA 2/19901.

lm übrigen beruht die Annohme der Klögerin, der KLN seiols Teil der
Buchholtung von vornherein in die Prüfungshondlungen der Beklogten
einzubeziehen gewesen, ouf einem Mißverstöndnis. Noch $ B der
Kronkenhous-Buchführungsverordnung - KHBV - vom 24.3.1987
(BGBl. I S. 1045 ff.1 hot dos Kronkenhous eine Kosten- und Leistungs-

rechnung zu führen (die eine bekiebsinterne Steuerung sowie eine
Beurteilung der Wirtschoftlichkeit und Leistungsföhigkeit erloubt).
Diese Kosten- und Leistungsrechnung ist ober etwos onderes ols der
Kosten- und Leistungsnochweis (KLNI der Anloge I zu $.16 BPfIV der
ous der Kosten- und Leistungsrechnung erst zu eniwickeln isi (vgl. $ B

KHBVI.

3. Auch die Ansicht der Klögerin, die Beklogte hobe ousdrücklich dorouf
hinweisen müssen, doß sie die Richtigkeit des KLN nicht überprüft hobe,
ist unzutreffend. Dos hot der Sochverstö nd ig e L. zuireffen d o usg ef ü h rt.

Der Prüfungsouftrog beschrönkte sich,wie sich ous dem Umstond, doß
es sich um eine freiwillige Prüfung (noch den Vorschriften des Hondels-
rechtsl hondelte, sowie ous den - dem $ 162 Abs. I AktG o.E entspre-
chenden - Bestötigungsvermerken der Beklogten ergob (und obge-
sehen von den noch zu erörternden ,,Soll-lst-Vergleichen") dorouf, ob
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die Buchfuhrung und derJohresobschluß der Kronkenhöuser der Klö-
gerin (noch der pflichtgemößen Prü{ung der Beklogten) Gesetz und
Sotzung entspreche. Von weitergehenden Prüfungen konnte ein ouch
nur onnöhernd mit den Problemen von Johresobschlußprüfungen ver-
trquter Berichtsempfönger schlechterdings nicht qusgehen.

4. Schließlich vermog ouch der Umstond, doß offenbordie Berechnungs-
bögen der Klögerin - ols Grundloge für die sog.,,Soll-lsi-Vergleiche" -
verwo n dt worden si n d, eine Veru rtei I u n g der Bekl o gten n icht zu tro g en.
Ob dies totsöchlich der Foll wor; brcucht die Kommer nicht obschlie-
ßend zu entscheiden. Denn selbst wenn dies der Foll wor, konn der
Beklogte dos Nichterkennen des Fehlers im KLN nicht zur Lost gelegt
werden, wie ouch der Sochverstöndige L. besfötigt hot.

o ) Zu m einen beru ht d ies schon o uf der U n ü bersichtlich keit der Berech-
nungsbögen, die im übrigen lz.B.lür l9BB) überschrieben sind mit

,,Berechnungsbogen für Budgets und Pflegesötze l9BB1 olso nicht
von vornherein einen (ousschließlichenl Bezug zum KLN herstellen.
Do der Berechnungsbogen sich ouch nicht streng om KLN ous-
richtet, sondern weitere Doten erfo0t, konn ein mit dem Rechen-
progromm nicht vertrouter Prüfer ouch nicht von vornherein ous-
schlie0en, doß nicht on onderer Stelle ols in der Spolte K3 noch
Korrekiuren om Ansotz der nichtörztlichen Wohlleistungen vorge-
nommen werden. Dos erhellt im übrigen ous folgender Uberlegung,
Jedem ouch nuronsotzweise mit der Moierie Vertrouten mußte klor
sein, doß Ansötze von ru nd DM 300.000,00 (im Berech nu ngsbogen
l9BB in derZeile 52 unter,,Nichtörztliche Wohlleistungen") nicht die
in ZifferB von K3 des KLN ollein zu übernehmenden Erlöse des Kon-
tos 413 (,,Sonstig e n ichtö rztl iche Wo h I leistu n g en") sei n kon nten, son-
dern doß hierdie Erlöse ous dergesomten Kontengruppe4l (,,Erlöse

ous Wohlleistungen") erfoßt woren. Dos gilt sowohl {ür den örtli-
chen Prüfungsleiier der Beklogten ols ouch für den Zeugen Pf. oder
ondere Mitorbeiter der Klögerin.

b) Doß bei der Vorbereitung und Erstellung der ,,Soll-lst-Vergleiche"
dieser Umsiond niemondem oufgefollen ist, hot ollerdings ouch
eine einleuchiende Erklörung' Die Kronkenhöuser der Klögerin
orbeiten nömlich mit 2 unterschiedlichen Budgets, dem sog. exter-
nen und dem sog. internen Budget.

Dos sog. externe Budget, mit dem die Klogerin in die Pflegesoiz-
verhondlungen geht und dos ouf dem KLN beruht, beinholtet nur
die im Rohmen der Pflegesotzverhondlungen zu berücksichtigen-
den Selbsikosten der Klögerin fur die ollgemeinen Kronkenhous-
leisiungen und beruhtim übrigen, soweites um die Berücksichtigung

t

I

G ru nd lo ge der Auftrö g e wo ren iewei ls d ie,,Al I g em ei nen Auftro gsbed i n-

gungen für Wirtschoftsprü{er und Wirtschoftsprüfungsgesellschoften"
(AAWP) in der ieweils gültigen Fossung, in deren Zil+.2.3 es u. o. heißt,

,,DerAuftrog erstreckt sich, soweit er nicht dorouf gerichtet ist,

nichtouf die Prüfung der Froge, ob dieVorschriften des Steuer
rechts oder Sondervorschriften wie z. B. die Vorschriffen des
Preis-, Wettbewerbsbeschrönkungs- und Bewirtschoftungs-
rechts beochtet sind; dos gleiche gilt für die Feststellung ob
Subventionen, Zulogen oder sonstige Vergünstigungen in

Anspruch genommen werden können. ..."

ilt.

]

Die Klögerin behouptei,

do0 die vereinborten Pflegesötze im nochhinein nicht mehr hötten obge-
öndert werden können ($ 16 Abs. 6 BPflVl. Durch die Zugrundelegung
eines folschen KLN sei ihr in den Johren l9BZ bis l99l ein Schoden von
2,7 Mio. DM entsionden sei.

Dofür hobe die Beklogte einzustehen. Die Beklogte hötte den ihr; Klögerin,
bei der Erstellung des Berechnungsbogens unterloufenen Fehler bei der
Erstellung der Johresobschlüsse entdecken können und müssen. Sie sei

verpflichtet gewesen, ihre Berechnungsbögen ols Teil der Buchholtung
in ihre Prüfungen mit einzubeziehen. Zudem seien ihr die Berechnungs-
bögen bei ihrer Prüfungstötigkeit ohnehin vorgelegt worden, wos schon
ous den ,,Soll-lst-Vergleichen" fur die Johre l9BZ und l9BB Anl. KB und
K9l hervorgehe. Dobei hotte die Beklogte schon der Kostenonsotz ouf-
m erkso m werden I ossen m üssen : Als n ichtö rztl iche Wo h I leistu n g en hötten
im KLN nömlich Erlöse für Telefon, Fernseher u. ö. (Konto 4]3) in einer
Größenordnung von ollenfolls DM 25.000 bis DM 30.000 erscheinen
dür{en; ous der totsöchlich erfoßten Größenordnung von rund DM
300.000 sei ohne weiteres ersichtlich gewesen, doß hier weitere Erlöse,

nömlich die ous der gesondert berechenboren Unterkunft (Konto 4ll),
erfoßt worden seien.

Zumindest hötte die Beklogte ousdrücklich dorouf hinweisen müssen, dof)
sie die Berechnungsbögen ou{ ihre Ordnungsmoßigkeit nicht überprüft
hobe.

Die Klögerin beontrogt,
die Beklogte zu verurteilen, on sie DM 2.700.000,00 nebst 120/oZinsen
seit dem l. i.l99l zu zohlen.
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ous der Buchführung des Kronkenhouses lediglich die Erlöse ous nicht-

örztlichen Wohlleistungen (Konto 4131, nicht iedoch oueh die Erlöse ous

gesondert berechneier Unterkunft (Konto 411} zu Übertrogen sind. Die

Berücksichtigung der Erlöse ous gesondert berechenborer Unterkunft

findet vielmehr, wie erwöhnt, durch Anwendung eines Umrechnungs-

schlüssels stott (K5.2 des KLN; Ermittlung der kostengleichen Berechnungs-

toge).

il.

l. Die Klögerin erstellte - noch dem lnkrofttreten der neuen BPfIV l9B5 -
den KLN mit H ilfe eines von der H. Kro n ken ho usgesellschoft ( H KG) ent-

wickelten PC-Prog ro m ms o ls sog. Berech nu n gsbogen (vg I' z' B. An I K I ),

der die Anloge Kl des KLN nebst Kl bis K4 in sich vereint. Die Doten

wurden monuell ous der - mittels eines eigenen elektronischen Doten-

vera rbeitu ngsprog ro m ms erstel lten - Buch ho ltu ng ü bertro gen. Do bei

wurden in den Johren 1986 bis 1990 oufgrund nicht nöher geklörter

Umstönde bei den Erlösen ous nichtörztlicher Wohlleistungen (d. h.

beider Erfossung der Doten zuZi[ler B von K3 des KLN) nicht nur die

Ergebnisse des Kontos 413 (Erlöse ous sonstigen nichiörztlichen Wohl-
ieistungenl übernommen, sondern ouch die des Konios 4ll {Erlöse ous

gesondert berechenborer Unterkunft). Letztere wurden sodonn
(,,zusötzlich'j ober oußerholb des Berechnungsbogens) der bereits

erwöhnten Umrechnung in kostengleiche Berechnungstoge unter-

zogen. Dieser Fehler wurde bei der Klögerin ersi Ende l99O noch Aus-

scheiden ihres bisherigen Finonzvorstonds entdeckt.

Die Klögerin hot ihre - unstreitig fehlerhoften - Kosten- und Leistungs-

nochweise den Pflegesotzverhondlungen für die Johre l9BZ bis

Anfong 199'l zugrundegelegt. Ebenso unstreitig ist, doß sie sich des-

wegen ouf die Vereinborung zu niedriger Pflegesötze eingelossen hot

und doß beizutreffender Erfossung der Dcten im KLN höhere Pflege-

söize hötten erzielt werden können.

2. Die Beklogte hct im Auftrog der Klögerin von Anfong der ochtziger
Johre bis zur Prüfung des Johresobschlusses l9B9 die Johresob-

schlüsse der Kronkenhöuser der Klögerin, dorüberhin ouch die Johres-

obschlüsse der Klögerin selbst, geprüft. ln den JohresobschlÜssen fÜr

die Johre lgBZ und lgBB des EKA erstellte sie zudem eine ,,Gegen-
überstellung des Budgets . . . fur die Pflegesotzzeitröum e1987 und l9BB
(bzw.l9BB und l9B9) sowie Vergleich mit den lst-Kosten lÜr1987 lbzw
1BB)"; dort ieweils Anloge 7 der Anloge KB und K9.

der Erlöse ous gesondert berechenborer Unterkunft (Konto 411) gehl
nur o uf der fiktiven U m rech n u ng der kosteng leichen Berech n u n gsto ge.

lm sog. internen Budgetwerden dogegen olle Leistungen der Kronken-
höuser erfoDt und es wird zudem mit Echtzohlen georbeitet, d. h. doß
dieses Budget ouf den ous der Buchführung zu eninehmenden tot-
söch lichen betriebswirtschoftlichen Doten der Kro n ken hö user bosiert
(Plonzohlen oufgrund der Kosten- und Leistungsrechnung des $ B KHBV.

Der,,Sol l-lst-Verg leich" der Beklogten bein ho ltet nu n eine Gegen ü ber-
stellung von effektiven Erlösen und Plonzohlen der Klögerin, d. h. Doten
des sog. internen Budgets. Bei der Erstellung der,,Soll-lst-Vergleiche"
interessierten doher, wie ouch derZeuge Pf. eingeröumt hot, ouch nur
die totsöchlichen Ergebnisse der Buchholiung, hier der Kontengruppe
4l (Erlöse ous Wohlleistungen) sowie der entsprechenden Plonzohlen

der Klögerin. Aus welcher Unterloge die Beklogte die Doten der Erlöse

der Kontengruppe4lentnohm, ob direkious der Buchholtung oderous
der Zuso m menfossu ng im Berech nu ngsbogen, ist letztl ich g leichg ü ltig.

c) Angesichts der (eingeschrönkten) Frogestellung mußien der Beklogten

oder ihren Mito rbeitern o uch nicht oh ne weiteres u nd u n m ittel bo r o uf-

gehen, doß der Klögerin bei der Ersiellung des KLN möglicherweise
Fehler unterloufen woren. Uberprüfen mußte sie die ggf. vom Berech-
nungsbogen übernommenen Zohlen nur im Hinblick ouf die Uberein-
stimmung mit der Buchholtung (und diese Zohlen sind unstreitig richtig);

eine weitergehende Uberprüfung oblog der Beklogten dogegen nichi.

Steuerberoterhoftung
- Feststellungskloge

- Gesel lsch ofter.Gesc höftsf u h rervertro g

- Dorlegungs- und Beweislost

- Doku mentotionspflicht
(OLG Düsseldorf, Urt.v. 7.1.1993 -13 U 99/921

Leitsötze (d. Red.l'

L Der Mondont trögt für eine pflichtwidrig unterlossene Belehrung die
Beweislost, wenn der Steuerberoter die Behouptung unterlossener
Belehrung substontiiert bestritten hot.

2. Der Steuerberoter muß den wesentlichen lnholt einer Berotung nicht
schriftlich festho lten.
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Aus den Gründen:

Die zulössige Berufung der Klögerin hot keinen Erfolg. Dos ongefochtene
Urteil erweist sich noch erneuter Prüfung durch dos Berufungsgericht ols
richtig. Die Kloge ist zu Recht obgewiesen worden.

I . Soweiidie Klögerin dem Londgerichtvorwirft, es hobe oufgrund neuer
Totsochen geurteilt, die im nochgelossenen Schriftsotz des Beklogten
vom 23.1.1992 neu vorgetrogen worden seien, teilt der Senot diese
Auffossu ng nicht. Von einer nö heren Beg rü nd u ng ko nn insoweit iedoch
obgesehen werden, denn selbstwenn dieAnsicht der Klögerin richtig
und miihin on einen Verfohrensfehlerzu denken wöre mit derweiteren
Folge einer Aufhebung und Zurückverweisung, konn der Senot in
[edem Foll hier gemöß S 540 ZPO selbst entscheiden. Die Vorousset-
zungen der Sochdienlichkeit einer eigenen Entscheidung liegen vor.
Weitere Totsochen sind nicht zu prüfen, eine Beweisoufnohme kommt
nicht in Froge und es sind im wesentlichen Rechtsfrogen zu prüfen, so
do0 den Porteien durch den Verlusi einer Totsocheninstonz keine
Nochteile entstehen.

2. Die Klögerin verfolgt ihren vermeintlichen Schodenersotzonspruch
gegen den Beklogten ols Sieuerberoterin der Form einer Feststellungs-
kloge. Gegen deren Zulössigkeit bestehen keine Bedenken. lnsoweit
konn ouf die zutreffenden Ausführungen des ongefochtenen Urteils
verwiesen werden. Weil ein endgültiger Schoden im Hinblick ouf dos
noch schwebende finonzgerichtliche Verfohren weder dem Grunde
noch der Höhe noch feststeht, ouf ieden Foll ober ernsthoft möglich ist,

ist dos erforderliche rechtliche lnteresse zusötzlich ous den Gründen
gegeben, die der Bundesgerichtshof in seiner Entscheidung vom
23.4.1991 - XZR77/Bg - (MDR 92/761dorlegt. Die dort geforderte
Wohrscheinlichkeit einer Schodenentsiehung folgt hier ous den Be-
scheiden im Anschluß on die Betriebsprüfung vom 31. B.l9BB, welche
die Klögerin belosten, in Verbindung mit der Rechisprechung des
Bu ndesfino nzhofs zu m Besti m mtheitserfordern is von To ntiemenverein-
borungen zugunsten des die GmbH beherrschenden Gesellschofter-
geschöftsführers (BFH - 29.11.1967 - lR96/64 - BSIBI 68,11.,234; BFH

- 8.1.1969 - lR26/67 - BSIBI 69,1'.,268; BFH - 30.,l.]985 - lR37/82 -
BSIBI 85, 11,3451.

3. Es unterliegt keinem Zweifel und wird von den Porieien dieses Rechts-
streits ebenso gesehen, doß der Beklogte im Ro h men seiner der Klöge-
rin gegenüber übernommenen Steuerberoterverpflichtung geholten
wor, deren sieuerliche Belonge bestmöglich zu wohren. Dozu gehörie
es ouch, den von ihm entworfenen Geschöftsführeronstellungsvertrog

a

Zielvorgcbe für den zu vereinborenden ollgemeinen Pflegesotz ($ 5 Abs. I

BPfIV) ist die Erwirtschoftung der Selbstkosten eines sporsomen wirtschof-
tenden, leistu ngsfö higen Kro n ken ho uses ($ lz Abs. I s. 2 KHG). Zu d iesem
Zwecke erm ittel n d ie Kro n ken hö user o n ho nd ih rer Buch h o ltu n g i h re (o n re-
chenboren) Selbstkosten noch Moßgobe der $$ 17 KdG,l3 ff. BPflV. Die
Selbstkosien, dividiert durch die Belegtoge (Berechnungstoge), ergibt
sodonn vom Grundsotz her den (toglichen) ollgemeinen Pflegesotz.

Für Leistungen, die nicht zu den ollgemeinen Kronkenhousleistungen ge-
hören, werden von den Selbstkosten ollerdings Abzüge ,,noch nöherer
Bestimmung im Kosten- und Leistungsnochweis" vorgenommen ($ 13 Abs.
3 BPflVl, derortige Kosten finden mithin keinen Eingong in den ollgemei-
nen Pflegesolz.Zv diesen von den Selbstkosten in Abzug zu bringenden
Kosten gehören u. o. ouch die Kosten dersog. Wohlleistungen ($ 7 BPflv;
wobei vom Grundsotz her ollerdings nicht die Kosten, sondern vielmehr
die vom Kro n ken ho us o n ho nd der Buch ho ltung ermittelten Erlöse o us den
Wohlleistungen von den Selbstkosten obgezogen werden). Dementspre-
chend sind z. B. die Kosten (genouer die erzielten Erlösel der gesondert
berechenboren nichtörztlichen Wohlleisiungen (wie z. B. Telefon, Fern-
seher, Verpflegung u. ö.1 noch $ 13 Abs. 3 Nr. B HS. I BPfIV von den Selbst-
kosten in Abzug zu bringen. Für die ebenfolls gesondert berechenboren
Zuschlöge fur die Unterbringung im Einbett- oder Zweibettzimmer gilt
dieses Abzugssystem ollerdings nicht, Die Kosten lbzw. erzielten Erlöse
ous Ein- oder Zweibettzimmerzuschlögenlwerden von den Selbstkosten
nicht obgezogen. Hier werden vielmehr gemöD $ 13 Abs. 3 Nr. B HS. 2
BPfIV durch den Ansotz von Umrechnungsfoktoren ouf die ouf die Unter-
bringung in Ein- oder Zweibettzimmern entfollenden Berechnungstoge
sog.,,Kostenobzüge" vorgenommen, d. h. doß z. B. 1 Tog Unterbringung
in einem Einbettzimmer ols 1,3 Tog normoler Unterbringung ongesetzt
wird {sog. kostengleiche Berechnungsiogel.

Grundloge für die Pflegesotzverhondlungen mii den Soziolleistungs-
trögern im einzelnen ist der gemöß $ 16 Abs. 4 BPfIV vom Kronkenhous-
trögerzu erstellende sog. Kosten- und Leistungsnochweise (KLN; Anloge I

zu $ 16 Abs. 4 BPflVl. ln diesem werden zunöchst die Kosten des Kronken-
houses ous der Buchführung obgeleitet (K ll und sodonn die voroussicht-
lichen Kosten für dos folgende Geschöftsiohr ermittelt (K2). Sodonn wer-
den - ousgehend wiederum von der Buchführung - die vorzunehmenden
Abzüge kolkuliert (K31. Für die in zi{ler B von K3 erfo0ren Abzüge für
,,Nichtörztliche Wohlleistungen" - verweist die Fußnote 15 ouf eine ent-
sprechende Fußnote des Anhon gs 2 zum KLN, in der es u. o. heißt, ,,Der
Kostenobzug für gesondert berechenbore Unterkunft erfolgt durch die
Umrechnungsfoktoren in K 5.2 ...". Dos bedeutet, doß in Zi{Ier B von K3

U
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Abschlußprüfung
- Kronkenhous-Bilonz

- Ermittlung der Pflegesötze
(LG Homburg, Urt.v.lB.2.1994 - 328 0 391/91- rkr.l

Leitsötze (d. Red.),

l. Die Prüfung des Johresobschlusses eines Kronkenhouses beschrönki
sich im Regelfoll ouf die Untersuchung, ob dessen Buchführung und
Johresobschluß Gesetz und Sotzung entsprechen.

2. Die Abschlußprüfung erstreckt sich nicht ouf dessen Ermittlung der
P{legesötze (vgl. Zif. 2.3 der Allgemeinen Auftrogsbedingungen für
V/P).

Totbestond:

Die Klö g erin verlo n gt von d er bekl o gten Wirtschoftsp rüf u n gsgesel lsch oft
Schodenersotz wegen o ngeblich feh lerhofter Leistu ngen bei der Prüf ung
der Johresobschlüsse 1986 bis 1989. lm wesentlichen mocht sie der Be-

klogten zum Vorwurf, doß sie bei ihren Prüfungen einen - ihrer eigenen,
der Klögerin, Verwoltung bei der Erstellung des ols Grundloge für die
Pflegesotzverhondlungen mit den Soziolleistungströgern dienenden
Kosien- und Leistungsnochweises (KLN) unterloufenen - Fehler nicht ouf-
gedeckt hobe. lm einzelnen'

t.

Die Klögerin, eine Stiftung, betreibt die Kronkenhöuser Kronkenhous A.
(EKA) und H.-S.-Kronkenhous (HSK. lhre Einnohmen erzielt sie überwie-
gend ous ollgemeinen Pflegesöizen noch der Bundespflegesotzverord-
nung (BPflV).

Die Pflegesötze werden ouf der Grundloge des Kronkenhousfinonzie-
rungsgesetzes - KHG -v.29.6.1972 (BGBI 1S.1009 ff.) und der Bundes-
pflegesoizverordnung - BPfIV - v.2l.B.l9B5 (BGBI I S. 1666 ff.} sowie der
dozu ergongenen Rechisvorschriften olllAhrlich - oufgrund der betriebs-
wirtschoftlichen Doten des Vor[ohres für dos folgende Geschöfts - mit
den Soziolleistungströgern vereinbort. ln H. geschieht dies unter Mitwir-
kung der H. Kronkenhousgesellschoft e.V. (HKG).

des beherrschenden Anteilseigners so zu gestolten, doß unter Berück-

sichtigung der schon domols bekonnten Rechtsprechung des Bundes-
finonzhofs (wos iedenfolls für die beiden ersten der genonnten Enischei-

dungen gilt) der Klögerin keine steuerlichen Nochteile erwochsen konn-
ten. Dem ober genü gteZilL Z dieses Vertroges nicht. Der Bundesfinonz-
hof forderte schon domols, doß die mit einem beherrschenden Gesell-
sch ofiergeschöftsf ü h rer g etroffen e Verei n bo ru n g ü ber Son derverg üiu n-

gen klor und eindeutig erkennen lossen muD, ob und in welcher Höhe
loufend odereinmolig ein Entgeltgezohltwird. Entholten sein konn diese
Regelung ein mo I im zu g ru nde liegenden Gesel lschoffergeschoftsf u h rer-

vertrog oder zum onderen in einer zu Beginn ieden Geschöftsiohres zu
treffenden schriftlichen Ubereinkunft zwischen Gesellschoft und Gesell-
schoftergeschöfts{ü h rer. Der vorl iegen d moßgeb I iche Geschöftsf ü h rer-

onstellungsvertrog vom l.6.1983 enthölt eine solche Regelung nicht. Er

besogt lediglich, doß der Geschöftsführer neben seinem Geholt,,eine
Umsotztontieme von bis zu 200/o des Umsotzes" erholten soll. Diese
Regelung isi so ollgemein und unbestimmt gefoßt, doß der Gesellschofter-
geschöftsführer noch Ablouf des Kolenderiohres noch eigenem Gui-
dünken dorüber hötte entscheiden können, ob und in welcher Höhe eine
Tontieme on ihn gezohlt wurde. Von der zweiten Moglichkeit, eine be-
stimmte Regelung zu Beginn eines ieden Geschöftsiohres zu treffen, ist

unstreitig kein Gebrouch gemocht worden. Beides zusommen fuhrte
dozu,do0 die gewöhlte Art derVergütung steuerrechtlich vom Finonzomt
in Ubereinstimmung mit der Rechtsprechung des Bundesfinonzhofs (s. o.)

ols verdeckte Gewinnousschüttung behondelt wurde mit der weiteren
Folge, do0 die Klögerin mit höherer Körperschofts- und Gewerbesteuer
belostet wurde.

Bei dieser Soch- und Rechtsloge konn eine Hoftung des Beklogten in sei-

ner Eigenschoft ols Steuerberoter ous dem rechtlichen Gesichtspunkt
positiver Vertro gsverletzu n g des Berotervertro ges in Betrocht kom men.

Sie setzt vorous, doß die Klögerin über die zuvor erörterte Rechtsloge
und deren Folgen nicht hinreichend oufgeklört worden ist. Dos Lond-
gericht fü hrt zu Recht o us, die Klögerin sei fü r ih re Beho u ptu ng, eine solche
Aufklörung sei unterblieben, beweisföllig geblieben. Dobie hot es ent-
gegen der von der Berufung vertreienen Ansichi der Klögerin die Dor-
legungs- und Beweislost zutreffend beurteilt. Der[enige, der eine zur
umfossenden Belehrung und Aufklörung verpflichtete Person (2. B. Rechts-

onwolt, Notor, Wirtschoftsprüfer, Steuerberoterl ouf Schodenersotz in
Anspruch nimmt, weil diese ihre Pflichten nicht gehörig erfullt hobe, trögt
für dieses Unterlossen die Beweislost. Dos gilt ouch, wenn ihm domit der
Beweis einer negotiven Totsoche oufgebürdetwird. Die Schwierigkeit des
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sogenonnten Negotivbeweises ist dodurch zu beheben, doD die ondere
Portei noch Loge des Folles die Behouptung substontiiert bestreiten und
die[enige Portei, welche die Beweislost trogt, die Unrichtigkeii dieser
Gegendorstellung beweisen muß. Der Senot folgt dieser in Literotur und
Rechtsprechung inzwischen einheitlich vertretenen Ansicht (Spöth, Die
zivilrechtliche Hoftung des Steuerberoters, 3. Aufl., Zuso mmenfossung S.

455; Gröfe-Lenzen-Roiner, Steuerberoterhoftung, 2. Aufl., Rdn. 336;
Polondt, Kommento t zum BGB, 5i. Aufl., $ 363 Anm. I und $ 282 Anm.11;

BGH MDR 87,666 und 840; Senotsurteil vom 16.4.1992 - 13 U 146/91

Gl 93, l8ll. Der von der Klögerin in der Berufung ongeführten Entschei-

dung des lVo-Senotes des Bundesgerichtshofs vom 22.1.1986 - lVo 105/
84 (Gl 86,77: MDR 86,6521konn iedenfolls für den vorliegenden Foll

nichts onderes entnommen werden. Dos erkennende Berufungsgericht
folgt mit der vorgenonnten Rechtsouffossung derienigen des lX. BGH-
Senots, der nunmehr zvr Entscheidung von Rechtsstreitigkeiien betreffend
Ansprüche ous steuerlicher Berotung ollein zusiöndig ist.

Legt mon diese Erwögungen zugrunde, so ist die Klogerin für eine mon-
gel nde Aufklö ru ng seitens des Beklogien ü ber d ie sieuerliche Problemotik
im Zusommenhong mit der ursprünglichen Tontiemenvereinborung sowie
über eine spötere Konkretisierung ieweils om Johresonfong beweispflich-
tig geblieben. Der Beklogte hot dos Gegenteil ousreichend und subston-
tiiert bestritten, ohne doß die Klögerin diese Behouptungen ouszuröumen
vermog. So hoi er im einzelnen und konkret behouptet'

es hondele sich um ein göngiges Problem; ihm sei die einschlögige
Rechtsprechung bekonnt gewesenr seine Berotung hobe sich onlöß-
lich des Gespröches über die Tontieme ouf diese Rechtsprechung des
Bundesfinonzhofs gestützf Kopien dieser Entscheidungen befönden
sich noch heute in seinen Unterlogen;

mit dem Geschofts{ührer der Klögerin hobe er ieden einzelnen Punkt

d ieses Anstel I u n g svertro ges d u rch g esprochen, i nsbesondere dessen
entscheidende Ziffer Z; dobei sei ousdrücklich dorouf hingewiesen wor-
den, doß zumindest zu Beginn ieden Geschöftsiohres eine konkrete

Vereinborung betreffend die zu zohlende Tontieme mit Angobe einer
genouen Prozenizohl zu treffen sei; dies sei ousdrücklich und eindring-
lich geschehen. Die Klögerin hobesich iedoch nichtouf einen besiimm-
ten Prozentsotz festlegen lossen wollen; die hondschriftliche Eintro-

gung von 200/o sei erst noch dieser Erörterung eingesetzt worden;

ousgehend von der bekonnten Rechtsprechung sei der Geschöfts-
führer der Klögerin ouch dorouf hingewiesen worden, doß bei Fehlen

einer solchen Vereinborung steuerliche Nochteile entstehen könnten;

denersotzonspruchs ho ndelt (vg l. BG H Gl 87,182 :NJW l9BZ 3136, 313B l,

ist ollerdings Veriöhrung vor Klogeeinreichung eingetreten. Die moximole
Veriöhrungsfrist von 6 Johren im Folle der Sekundörhoftung (vgl. BGH
Gl7l,lZl : NJW 1991,2W8,2830) erfoDte olle vor dem i0.9.l9B4 ent-
stondenen Zinsschöden. Den seit dem 1.2.1984 beonspruchten Verlust on
Anlogezinsen, der ols durch die Verletzungshondlung onzusehende Ver-

schlechterung der Vermögensloge und dcmit einheitlicher Zeitpunkt für
den Ver[öhrungsbeginn bei diesem Anlogebetrog zu gelten hot (vgl.

hierzu BGH NJW 1991,2833,28341, hqben die Kloger nichi rechtzeitig
durch entsprechende Kloge - mindestens ouf Feststellung der Ersotz-
pflicht- unterbrochen. Doherwordie Berufung in bezug ouf diesen Zins-
Ieil zvrückzuweisen.

Hinsichtlich der übrigen Zinsen, die ieweils spötere, besondere Zeitröume
betreffen und die doher ieweils selbstöndigen Veriöhrungsfristen unter-
liegen, greift die Einrede der Beklogten nicht durch. Denn der nöchst-
folgende Anlogezinsousfoll wird für dos Johr l9B4 seit dem 1.2.1985
begehrt, so dolJ in Anwendung der bereits oben dorgelegten Grund-
sötze über die Sekundörhoftu ng der Klogeeinreichung vom 10. 9. l99O ver-

iöhrungsunterbrechende Wirkung zukommf dies gilt donn selbsiver-
stöndlich erst recht für spötere Zeitröume. .....

Anmerkung:

Die Ausführungen des OLG Köln-Urteils sind ongreifbor. Der Bescheid
vom 9.9.1987, gob keine Veronlossung über P{lichverletzungen in den
eigenen Arbeiten nochzudenken. ln dem Bescheid wurde lediglich der
Vorbeholt der Nochprüfung für die Veronlogungsiohre l9B3 bis I9B5 ouf-
gehoben. Aus welchen Gründen neben der Aufhebung des Vorbeholts
der Nochprüf ung eine Anderung der bisherigen U msotzsteuerfestsetzun-
gen stofifond, istous dem Totbestond des Urteils nichizu eninehmen. Die
Sekundörhoftung des Steuerberoters setzt eine neue schuldhofte Pflicht-
verletzung vorous: Wöhrend der Veriöhrungsfrist und vor Auftrogsende
m uß f ür ih n beg rü ndeterAn loß zur Beleh ru ng des Mo ndo nten besto nden
hoben. Die Aufhebung des Vorbeholts der Nochprüfung stellt keinen hin-
reichenden Anloß doI eine durch die Pflichtwidrigkeit des Steuerberoters
verursochte Schodigung des Mondonten zu erkennen (vgl. OLG Koln

U rt. v. 23. 10. l99l - 26 U 16 /91 Gll993, 36 ; Ko m mergericht U rt. v. lB. 6. 1993

- 15 U 2932 &92 Gl1993, 367; LG Köln Urt.v. 19.10.]989 - 2 O 71/89
G|1990,62). [Gröfe]
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Hinsichtlich dervon den Beklogten erhobenen Einrede derVeriöhrung ist

noch den Schodenorten zu unterscheiden.

Die Forderungen hinsichtlich zu Unrecht fur die Johre von 1983 bis 1985

geleisteter Steuermehrbetröge sind zu m indest u nter dem Gesichtspu n kt

der sog. Sekundörhoftung nicht veriöhrt.

Noch der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs iritt ein Schoden, der
in der Festsetzung zu hoherSteuern durch die Pflichtverletzung des Steuer-

beroters besteht, in der Regelerst mit der Unqnfechtborkeit (Bestondskroft)

des entsprechenden Steuerbescheids ein, so doß die dreiiöhrige Veriöh-

rungsfrist des $ 68 StBerG erst ob diesem Zeitpunkt beginnt (vgl' BGH

G|92,320: NJW 1992,2828,2829; vgl. ouch Gl 91,313: NJW 1992,

2833, 2835). Sieht mon dementsprechend den Umsotzsteuerbescheid

vom 9. 9.1987 ols moflgeblich on, weil er eine endgültige Anderung zum

Nochteil des Steuerschuldners beinholtete und bis zu dessen Bestonds-

kroft lederzeitAnderungen zugunsten der Klögerfürl9B3 - l9B5 moglich
gewesen wören, so trot Unonfechtborkeit und domit Beginn des Veriöh-

rungsfristenloufs nichtvordem 12.10.1987 ein; der Fristoblouf wurde donn

durch die Einreichung der Klogeschrift om 
.l0. 

9.1990 infolge,,demnöchsti-
ge/'Zustellung ($ 270 Abs.3 ZPO)wirksom unterbrochen. Nichts onderes
gilt im Ergebnis donn, wenn mon die ieweils noch dem lO. Sepiember

eines Johres für dos Voriohr obgegebene Johressteuererklörung der
Beklogten für moßgeblich onsiehl in diesem Foll begonn der Fristenlouf

für dos Johrlg83 frühestens om ll. 9.1984. Auf den Ablouf der3-Johresfrist

om ll.9.l9B7 könnten sich die Beklogten unter dem Gesichtspunkt der
Sekundörhoftung nicht berufen, weil sie [edenfolls oufgrund des Beschei-

des vom 9.9.1987 sich erneut einer Pflichtuerletzung (fehlende Auf klörung

über die Regreßonsprüche der Klöger gegen sie sowie Unterlossung

des Einspruchs usw. gegen den Bescheid)ob Zustellung n0.9.1987lrschul-

dig gemocht hoben; denn iedenfolls zu diesem Zeitpunkt besiond ouf-
g ru n d der zwisch enzeitlichen Verf ü g u n g d er O FD Kob lenz vo m 17.11.1986

Anloß zum Tötigwerden. Donoch hotte die Klogeeinreichung om 10. 9.1990

ouch die erneute dreiiöhrige Veriöhrungsfrist noch rechtzeiiig unter-

brochen.

Die Voro ussetzu n gen eines frü heren Veriö h ru n gsbeg in ns d u rch Opiieren
($ 9 USIGI sieht der Senot nicht ols gegeben on, weil eine ,,Unternehmer-
eigenschoft" bezüg lich der privoten Floh mo rkt-Mieter nicht hinreichend

dorgelegt isi.

H i nsichtlich d er g eltend g emo chten Zinsen av s 47.407,59 DM abl. 2.1984
(fürdosJohrlg83), beidenen es sich nichtetwo um eine Nebenforderung
der Erstottungsforderung, sondern um einen selbstöndigen Teil des Schq-

letzteres sei ouch (clso zumindest ein zweites Mol) geschehen, ols
er {Beklogter) den Auftrog erholten hobe, den Johresobschluß zum
31.12.1983 zu erstellen;

infolge der mehrfoch erteilien Belehrung sei die Klögerin sich

bewußt gewesen, doß zu Beginn eines ieden Geschöftsiohres eine
solche Vereinborung zu treffen gewesen sei.

Der Senot vermog nicht zu erkennen, wos der Beklogte dorüber hin-
ous noch weiter hötte vortrogen können, um seiner Substontiierungs-
pflicht, die ihm die Rechtsprechung ouferlegt, zu genügen. - Die Uber-
legungen der Klögerin dozu, doß der Beklogte dos Besprochene und
den wesentlichen Inholt seiner Berotung schriftlich hobe festholten sol-
len, sind in diesem Zusommenhong nicht hilfreich. Eine solche schrift-
liche Fixierung wöre sicherlich bei berotenden Berufen - iedenfolls
ous spöterer Sicht - sinnvoll. Eine entsprechende Verpflichtung konn

iedoch im Rohmen derortiger Vertrquensverhöltnisse nicht onerkonnt
werden.

Für ihren insgesomt obweichenden Vortrog zu der Gegendorstellung
des Beklogien trift die Klogerin ouch im Berufungsrechtszug keinen
Beweis on, so dofl sie hinsichtlich der ihren Anspruch gegebenenfolls
stützenden Totsochen ols beweisfollig ongesehen werden muß. Hier-
durch wird sie nicht unbillig getroffen. Auch in ollen onderen Schoden-
ersolzprozessen, beidenen ein Unterlossen zum Schoden geführt hot,
ist der Geschodigte in der gleichen schwierigen Beweissituotion. Es ist

kein Grund ersichtlich, wesholb der Mondont eines Steuerberoters
insoweit günstiger gestellt werden soll ols ondere Proze0porteien.

Schließlich hotte ouch die Klegerin ousreichende Möglichkeiten,
solche Beweisschwierigkeiien von vornherein obzuwenden. Bereits

die Hinzuziehung einer Vertrouensperson zu den moßgeblichen Be-

sprechungen hötte ihr zu einer beweismößig günstigeren Position ver-
holfen.

4. Noch olledem konn die Klögerin mit ihrem in der Form einer Festsiel-

lungskloge erhobenen Schodenersotzonspruch gegen den Beklog-
ten nicht durchdringen. Die Berufung gegen dos klogeobweisende
Urteil des Londgerichts wor desholb mit den Nebenfolgen, wie sie

sich ous den $$ 97,70BZilIerl0,713ZPO ergeben, zurückzuweisen.
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Hoftung des Steuerberoters/
Treuhönders
- Aufklörung über die Rechtsprechung

- U nvermeidbo re Steuerbelostu ng

- Su bsto ntiierter Schodenvortrog
(LG Bochum, Urt.v.14. 4.1993 - 60 450/921

Leitsötze (d. Red.l,

l. Eine unvermeidbore Steuerbelostung führt nicht zu einem Schoden
( hier, Grunderwerbssteuer).

2. Behouptet der Anspruchsteller bei Kenntnis der Steuerbelostung ein
Vermögensoblekt nicht erworben zu hoben, setzt ein subsfontiierter
Schodenvortrog die Dorlegung sömtlicher Kosten und Nutzen - ouch
der Wert einer eigenen Wohnung - vorous.

3. Dos erhöhte Abschreibungsvolumen muß sich der Anspruchsteller ols
Vorteil zur Schodenrechnung onrechnen lossen.

Zum Sqchverholt:

Der Klöger verlongt vom Beklogten im Zusommenhong mit dem Erwerb
einer Eigentumswohnung noch dem Bouherrenmodell mit der Begrün-
dung Schodenersotz, er sei hinsichtlich des Erfordernisses der Zohlung
von Grunderwerbsteuer nicht ousreichend beroten worden. Durch noto-
rielle Urkunde vom 10.12.1982 - UR.-Nr. 1417/A Notor Sch. in B. - nohm
der Klöger dos sogenonnte ,,Angebot zum AbschlufJ eines Geschöfts-
beso rg u n g svertro g es" d es Be kl o gte n vo m 17. 12. 19 Bl - U R.- N r. 1092 / A des
Notors Gothe in Bochum - on. Durch diesen Vertrog rückte der Beklogte
in die Position eines Treuhönders ein, der für den Klöger den Eigentums-
wohnungskouf durchführen sollte. Bei VertrogsschluD gingen beide Por.
teien dovon ous, doß der Klöger Grundwerwerbsteuer nicht würde zu
tro g e n h o be n, d o n o c h f rü h e re r Rec hts I o g e vo n d er Pf I i chl zu r Zohl u n g d e r

7 o/oigen Steuer befreit werden konntg wer ein Grundsiück kouft, um dor-
ouf Wohnu ng zu bouen. Zum Zeilpunkt des Vertrogsschlusses hotte der
Bundesfinonzhof hingegen bereits entschieden, dofl der Erwerber einer
Eigentumswohnung noch dem Bouherrenmodell keine Befreiung von der
Grunderwerbssteuer erlo ngen könne, vielmehr sei Grunderwerbsteuer
vom Gesomtoufwond zu bezohlen. .....

von Anlogezinsen ieweils ob l. Februor des ouf dos Steueriohr folgenden
Johres hinreichend dorgelegf es konn typischerweise dovon ousgegon-
gen werden, doß die Steuermehrbetröge, hötten sie seinerzeit zur Verfü-
gung gestonden, nicht ungenutzt geblieben, sondern zu einem ollgemein
üblichen Zinssotz ongelegtworden wören (vgl. BGH 881992,231f., WM
1980, B5l. Den Einwond der Beklogten, es sei überhoupt kein Schoden
entstonden, weil die Klögervon vornherein die volle Mehrwertsteuer ein-
kolkuliert und die Preise entsprechend erhöht hötten, holt der Senot für
nicht d u rch g reifend. Eine solche Ho nd ho bu ng widerspricht ieg licher ver-
nünfiiger Hondhobungsweise, weil die Klöger offenborvon den Beklog-
ten gor nicht über die Moglichkeit der teilweisen Steuerbe{reiung infor.-

miert woren. Zudem hoben sie belegt, doß die von ihnen kolkulierten
Preise bronchenüblich woren; dies entspricht ouch den Erfohrungswerien,
die dos Finonzomt bei den Sonderprüfungen zugrunde gelegt hot. Ver-
nünftigeAnholtspunkte dofür, doß dies in den Voriohren onders gewesen
sein könnte, bestehen nicht.

Noch Auffossung des Senots können die Beklogten ouch nicht mit dem
Einwond gehort w'erden, die Kloger müßten sich für dos Steueriohr 1985
in bestimmtem Umfong ein Miverschulden wegen unterlossenem Ande-
rungsontrog/Antrog ouf Außenprüfung onrechnen lossen 1'9254 BGBI.
$ lZ3 Abs.l Nr.2 o AO erloubt die Anderung eines den Steuerpflichtigen
belostenden, besto ndskröftig en Bescheids d u rch Festsetzu n g n ied rig erer
Steuern nur, soweit Totsochen oder Beweismittel nochtröglich bekonnt
werden und den Steuerpflichtigen kein grobes Verschulden doron trifft,
doß die Totsochen oder Beweismittel erst nochtröglich bekonni wurden.
Abgesehen dovon, doß die folsche rechtliche Einstufung durch den
Steuerberoter nicht unter diese Voroussetzungen föllt, müflten sich die
Klöger dos Verschulden ihrer Steuerberoter zurechnen lossen (vgl. BGH
Gl9l,lZl: NJW 1991,2828 f. m.w.N.); donoch wöre ein entsprechender
Antrog erfolglos geblieben. Noch viel weniger konn dovon ousgegon-
gen werden, doß die Kloger einen Anirog ouf Rücknohme noch S 130 AO
fürerfolgversprechend holten mußten und desholb ein solcherAntrog ver-
longt werden könnte; dies um so weniger, ols iedenfolls ein entsprechen-
der Hinweis onloßlich der Sonderprüfung fur die gleichgelogerten Fölle
o b 1986 durch dos Fino nzo mt nicht erfolgt ist. Schließlich ist den Beklogten
ober ein enisprechender Einwond verwerht (9242 BGB), weil sie selbst
o ls zumindest bis zur Klogeschrift fur die Klögertötige Steuerberoter diese
nicht pflichtgemöß über diese Moglichkeit ou{geklö rt hötten, sondern dos
Versireichen der von ihnen behoupteten Frist für die Geltendmochung
obgewertet hoben.

248 233



Gerling lnformotionen für wirtschoftsprüfende, rechts- und steuerberotende Berufe 8194 Gerling lnformotionen für wirtschoftsprüfende, rechts- und steuerberotende Berufe 8194

nicht von der Verontwortlichkeit fur die Johre l9B3 ff.; onhond der ihnen

vorgelegten Belege woren die Flohmarkte ols solche erkennbor, minde-

stens hötten sich die Beklogten bei den Klögern informieren mÜssen.

Woren die Beklogten über den Mischchorokier der Vertröge im Zweifel,

hotte die veröffentlichte höchstrichterliche Rechtsprechung (BFH BStBl.

1960lllll,261; BStBl.1969llll,94l, die ein Steuerberoterouch domols kennen

mußte, zweifellos über die korrekte steuerliche Aufteilung {,,Johrmörkte

ols Verkoufsmörkte") Aufschluß gegeben. Angesichts dessen konn es

dorouf, ob Steuerbehörden eine obweichende Hondhobung domols
pflegten, nicht onkommen. lm übrigen goben die bereits Ende l9B4

veröffentlichten USIR (1985) nur noch einmol zusommengefoßt die seit

longem bestehenden Rechtsprechungsgrundsötze nochmols wieder'

Doß ouch bei Betriebsprüfungen zunöchst die volle Versteuerung nicht

beo nsto ndetwu rde, liegt o uf der Ho nd, weil eben bei vol ler Versteueru ng

durch einen Steuerberoter grundsötzlich kein Anloß zu einer obweichen-
den Hondhobung besteht.

Die schuldhofte Vertrogsverletzung der Beklogten lößt ouch mit hoher

Wohrscheinlichkeit einen Schoden erworten, der den Klogeonspruch fÜr

die berreffenden Zeitröume rechtfertigt. Die Klöger hoben ols Folge der
Schlechterfüllung des Vertroges durch die Beklogten sowohl die Ent-

stehung von ungerechtfertigien Steuermehrbetrögen ous der Zeit der
BGB-Gesellschoft und für den Rest des Johres l9B5 gesondert ols ouch

den Verlusivon Anlogezinsen im einzelnen mit ihren Klogeontrögen spezi-

fizierl und unter Beweis gestellt. Die Grundlogen für die Steuermehr-

betröge sind nicht nur mit mindestens 900/o der Gesomtumsötze dorge-
legt, sondern ouch durch die Uberschußrechnung und zusötzlich die in
der Berufungsinstonz vorgelegten Lisien substoniiiert worden, Tevgen-

und Sochverstöndigenbeweis hierzu wurde ebenfolls ongetreten. Die

behouptete Aufteilung von75o/0,25% entspricht dem Regelfoll, so doß
es ouch diesbezüglich weiterer Dorlegung nicht bedorf. Beidieser Soch-

loge konn von einem unzulössigen Ausforschungsbeweis nicht die Rede

sein, zumol die Beklogten ols Steuerberoter über die Vorgönge informiert

u nd d ie Schwierig keiten bei der Auffind u ng der geeig neten Beweisu nter-

logen gerode ouch infolge ihrer P{lichverletzungen entstonden sind.

Angesichts der Korrekturen für die Folgeiohre durch die Finonzbehörden

spricht eine hohe Wohrscheinlichkeit dofuf doß zumindest eine Umsoiz-

oufteilung im Verhöltnis 50 % , 500/o ouch für die Voriohre stotffindet.

Eine entsprechend hohe Wohrscheinlichkeit gilt ouch für den Verlust von

Anlogezinsen ols selbstö ndigen Teil des Schodenersotzo nspruchs (vg l.

hierzu BGH NJW 1987,3136,31381. Angesichts der Höhe der ieweiligen, in

den einzelnen Zeitröumen zuviel gezohlten Steuerbeiröge ist der Verlust

Der Klöger mochi die ihm entstondenen Grundewerbssteuern in Höhe
vonT 0/o im Wege des Schodenersotzes geltend und wirft dem Beklogten
vor, ihn über die Rechtssprechung des Bundesfinonzhofes hinsichtlich der
Möglichkeit der Steuerbefreiung nicht hinreichend oufgeklört zu hoben.
Hilfsweisewirfterdem Beklogten vor, den Koufvertrog zu früh obgeschlos-
sen zu hoben. Unstreitig gilt der erniedrigte Grunderwerbssteuersotz
noch der zum l.l. l9B3 geönderten Gesetzesfossung rückwirkend fur sol-
che Vertröge, die noch dem 22.12.1982 geschlossen worden sind. Hötte
der Beklogte mit dem Vertrogsschluß bis zu diesem Stichtog gewortet, so

hötte der Klöger lediglich 20/o Grunderwerbssteuer oufbringen müssen,

so doß ihm zumindest der Differenzbeirog von 5 0/o Steuern im Wege des
Schodenersotzes zustünde. . . . . .

Ob dem Beklogten der Vorwurf mongelnder Berotung oder folscher
Wohl des Zeitpunktes des Vertrogsschlusses zu mochen ist, konn offen-
bleiben. Der Klöger hot iedenfolls den Eintritt eines Vermögensschodens
nicht hinreichend dorgelegt.

Soweit dem Beklogien vorgeworfen worden ist, über die geönderte
Rechtssprechung des Finonzhofes hinsichtlich der Befreiung von der
Grunderwerbssteuer nicht hinreichend oufgeklört zu hoben, hötte ouch
ein Hinweis ouf eben diese Reclrtssprechung on der Rechtsloge nicht
geöndert. Dos streitige Obieh wor für den Klöger nicht zu reolisieren,

ohne Grunderwerbssteuer zohlen zu müssen. Ein durch die möglicher-
weise unzureichende Berotung des Beklogten verursochter Schoden
konn donoch ollenfolls domit begründeiwerden, doß der Klöger bei ous-
reichender Berotung den Vertrog insgesomi nicht geschlossen, d. h. die
Eigentumswohnung nicht geko uft hotte. Ein Schodeneintritt liegt nur donn
vor, wenn der Erwerb dieser Wohnung für ihn unter Berücksichtigung

sömtlicher Nuizen und Kosien ein Vedustgeschöft gewesen ist. Dozu fehlt

ieglicher Vortrog. Zwor hot der Klöger in der mündlichen Verhondlung
vom 3. 3.1993 dos Schreiben seines Sieuerberoters vom 21.2.1992vorge-
legt, wonoch ihm in den Johren 1982- l9B9 qus dem Obiekt Morkstroße
ein Verlust in Höhe von co.150.000,00 DM entsionden sei; dobei hondelt
es sich iedoch offenkundig um den steuerrechtlichen Begriff des Verlusies,

der für die steuerliche Abschreibung die Grundloge dorstellt. Um fesizu-
stellen, ob dem Klöger insgesomt ous dem Vorhoben ein wirtschoftlicher
Verlust entstonden ist, müßten iedoch olle Kosienfoktoren berücksichtigt
werden, insbesondere ouch derWertderWohnung. Dievom Klöger ouf-
zuwendenden Kosten gehen einher mit der Eigentumsbildung. Erst wenn
der Klö ger o n Kosten insgeso mt meh r o ufzuwenden hötte, o ls es der Weri
der Wohnung dorstellt, könnte in dem Kouf des Obiektes fur ihn ein Ver-
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mögensschoden zu sehen sein. Fü r eine demtentsprechende Abrech n u n g
gibt dos Schreiben des Steuerberoters nichts her.

Ahnliches gilt für den Vorwurf, der Beklogte hötte mit dem Vertrogsschlu0
bis zum lnkrofilreten des neuen Grunderwerbssteuerrechtes worten
müssen. Zwor hötte sich die Zohlung der 7 0/o igen Grunderwerbssteuer
für den Klöger vermeiden lossen, wenn der Abschluß des Koufvertroges
erst noch dem22.l2.lg92vorgenommen worden wöre, so dolJ die Diffe-
renz zwischen den von ihm gezohlten 70/o und den noch neuem Recht
gesch u ldelen 2 0/o einen g ru ndsöizlich ersotzfö higen Schoden do rstel lt.

Der Klö ger m uß sich iedoch o uch insoweit gemöß g 249 BGB lene Vorteile
onrechnen lossen, die er durch Zohlung des erhöhten Grunderwerbs-
steuersotzesvonTo/o erlongt hot. Dozu hot der Beklogte in der Kloge-
erwid eru n g u nwid ersproch en vorg etro g en, d ie g ezo h lte G ru nderwerbs-
steuer hobe den Herstellungsoufwond der Eigentumswohnung und
domit dos Abschreibungsvolumen erhöht. Je noch persönlichem Steuer-
sotz des Klögers hobe dieser desholb die Kosten der Grunderwerbs-
sfeuer durch erhöhte Abschreibung kompensieren können. Gleichzeitig
seien d ie o bzusch rei benden Werb u n gskosten entsprechen d erhöht wor-
den. Diese Ausführungen des Beklogten sind in sieuerrechtlicher Hinsicht
zutreffend.

Es wöre Soche des Klögers gewesen, den noch Abzug der Vorieile noch
verbleibenden Schoden vorzurechnen. Zwor ist - entgegen dem Vortrog
des Beklogten - eher unwohrscheinlich, doß die gesomten erhöhten
Grunderwerbssteuern durch onderweitige Vorteile ousgeglichen wer-
den können, so doß dem Klöger eine Schodenersotzforderung im Ergeb-
nis hötte verbleiben können. Um diese zu berechnen, hötte der Klöger

iedoch den gesomten steuerlichen Hintergrund des Bouherrenobiektes
sowie sei ne persön I ichon Ein ko m m ens- u nd Steu erverh ö ltn isse offen leg en
müssen. Do er dorou{ verzichtet hot, sieht die Kommer keine Moglichkeit,
den möglicherweise entstondenen Schoden der Höhe noch zu be-
stimmen.

Die Kloge ist desholb mongels ousreichendem Sochvortroges zurückzu-
weisen. Der Klöger ist in der mündlichen Verhondlung vom 9.12.1992 ouf
dos Erfordernis umfongreicheren Vortroges hingewiesen worden. Auf
seine Anfroge vom 23. 12.1992 hot der Berichterstotter den Klöger oufge-
fo rd ert, kon kret d o rzu leg en u n d zu beleg en,,,vrel ch e steuerl ichen Vo rtei I e
er durch dos Obiekt erlongt hoi, und zwer im Wege einerfiktiven Gegen-
überstellung mit den Steuern, die er ohne dos Bouherrenmodell gezohlt
hAtte'i Außer der Vorloge des bereits erwöhnten Schreibens des Steuer-
beroters des Klögers ist weiterer Sochvortrog nicht erfolgt.

größerem Vermietungsonteil zu gelten; vielmehr gilt gleiches für Johr.
mö rkte m it rei nem oder zu m i ndest ü berwieg end em Verko ufs m o rktcho ro k-

ter (vgl. ouch Nr. B0 Abs. 3 USIR [1985l). Nichts onderes ober stellt der
sog. Floh- oder Trödel mo rkt vorl iegender Prö g u ng do r, weil insbesondere
eine Beteiligung von Gostronomie, die dem Morkteine ArtVergnügungs-
oder Volksfestchorokter geben könnte, unstreitig im wesentlichen nicht
stofifond. ln diesem Sinne hot ouch die Finonzverwoltung onloßlich der
Sonderprüfung für die spöteren Johre die unternehmerische Tötigkeit der
beiden Klöger eingesiuft, nömlich ols reine oder überwiegende Verkoufs-
veronsio ltungen; doß dies im wesentlichen f ür die hier in Froge stehenden
Jo h re o nders zu beu rteilen wö re, vermo g der Senot nichtzu erken nen. Ent-
gegen der Ansicht der Beklogten hoben ouch etwoige hohe Orgoniso-
iions- und Werbekosten der Klöger für gewisse Zeitröume keine ,,Aus-
schlußwirkung" bezüglich der onteilig in Betrocht kommenden Umsotz-
Steuerbefreiung. Die Werbung durch lnserote usw. hot Doppelfunktion,
einerseits Anwerbung der potentiellen,,Miete/' (Morktbeschickerl und
domii unmittelboren Zusommenhong mit der Vermietung (wie bei sonsti-
gen Vermietungsonnoncen), ondererseits Anwerbung der potentiellen
Köufer und domit,,echte" Werbung fur die Morkverköufery dobei konn
ein Uberwiegen in dereinen oderonderen Richtung nichf festgestelltwer-
den. Ahnliches konn hinsichtlich orgonisotorischer Moßnohmen onge-
nommen werden. Wie im übrigen die Sonderprüfung für den Klö.gerzu 1)

zeigl,führten selbst hohe,,sonstige" Kosten nichtzu einem völligen W"g-
foll der Befreiung, sondern lediglich zu einer- gegenüberdem Normolfoll
von75o/o ,250lo - ungünstigeren holftigen Zuordnung.

Die Froge, in welchem konkreten Umfong eine Aufteilung der Leistungs-
entgelte in einen steuerfreien und einen steuerpflichtigen Anteil in den
Johren l9B3 - l9B5 vorzunehmen wor; konnte der Senot im Rohmen der
Entscheidung über den Hoftungsgrund offenlossen - und hot dies cuch
geton; denn dobei hondelt es sich im wesentlichen um Frogen der
Anspruchshöhe, die dem entsprechenden weiteren londgerichtlichen
Verfohren vorbeholten bleiben, und zwor ouch, soweit es um sonstige,
,,f loh mo rktfremde" Geschöfte geht.

Die Beklogten hoben die ihnen ieweils wiederholt unterlqufenen Berufs-
fehler quch zu vertreten. In erster Linie ging es um die Subsumtion des
ihnen beko nnten Lebenssochverholts :,,Durchfü h run g von Floh mörhen ols
Verkoufsveronstoltungen" unter dos Gesetz (hier: $ 4 Nr. 12 o USIG);
schon von doher wor es ein nicht entschuldbqrer Berufsfehlel die ,!ermie-
tung" der Stondflöchen nicht ols solche zu erkennen und zuzuordnen.
Selbsi wenn - wie die Beklogten vortrogen - dos Betöiigungsfeld der
Klöger im Johre l9B0 (zum Teil?) onders gewesen sein sollte, befreit dies
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Umsötze überwiegend ous der Veronstoltung sog. Flohmörkte erzielien.
lndem die Beklogten für die Steueriohre 1983 bis 1985 einschließlich die
gesomten Umsötze der Klöger beiden Johressteuerqnmeldungen, ober
ouch schon vorher bei den Steuervoronmeldungen ousnohmslos der
Umsotzsteuer unterworfen, hoben sie die ihnen obliegenden Pflichten zur
umfossenden und optimolen Berotung und Wohrnehmung der lnteressen
ihrer Mondonten verletzt. Angesichts der Totsoche, do0 den von den
Klögern veronstolteten Flohmörkten noch Auffossung des Senois nicht
onders ols in den (spöteren) Johren 1986-1989 ouch in dem hier inter-

essierend en Zeitro u m d er C h o ro kter von Verko ufsvero nsto ltu n g en beizu-
messen wor, hötte ouch fürdie Zeitvon 1983 - 1985 die richtige steuerliche
Behondlung der hierdurch erzielten Umsötze dorin bestonden, eine Auf-
teilung in steuerpflichtige und steuerfreie Umsötze noch $ 4 Nr. 12 o USIG
vorzunehmen.

Denn die von den Klögern überwiegend betriebenen Geschöfte - Ver-

mietung von Grundstücksflöchen on privote und gewerbliche Anbieter
zur Durchführung der Floh- und Trödelmörkte sowie Orgonisotion solcher
Mo rkte - fielen o ls sog en o n nte g em ischte Vertrö g e m it einem H o u pto nteil

miet- bzw pochtrechtlicher Art gonz überwiegend unter die Steuerbe-
freiung (vgl. BFH BStBl. 1960, lll, 5.261; $ B0 USIR (.l985)r OFG Koblenz
v.17.11.1986, UR l9BZ lB5). Die Froge noch dem Vorliegen eines Miet-
veriroges i.S.v. $4 Nr. 12o UStG ist noch burgerlich-rechtlichen Grund-
söizen zu entscheiden. Es konn keinem Zweifel unterliegen, doß hier
Grundstücksteile noch lqufendem Meter fur die Trödelonbieter zur Nut-
zung ols Verkoufsflöchen zur Ver{ügung gestellt wurden gegen Entgelt
von durchschnittlich 15,00 DM/lfd. m (vgl. S 535 BGB). Rechtserhebliches
hiergegen hoben die Beklogten nichtvorgebrocht, obwohlsie ols Steuer-

beroter die enisprechenden Unterlogen onloßlich der steuerlichen Erklö-

rungen seinerzeit vorliegen hotten; do0 etwo - wie sie vorgetrogen
hoben - die Kloger in den Johren vorl9B3 ouch ondere Veronstoltungen
durchführten, steht iedenfolls dem - zumindest ouch - mietueriroglichen
Chorokter der Vertröge l9B3 - l9B5 nicht entgegen.

Allerdings hoben die Kloger unstreiiig ouch Orgonisotions- und Werbe-
moß no h m en o n loßl ich der vero nsto lteten Flo h m ö rkte vorg en o m m en, d ies

fuhrt iedoch lediglich zur Annohme eines gemischten Vertroges, bei dem
n ichi etwo d ie Gebro uchsü berlossu n g des Gru ndstücks d ero ri zu rücktritt,

doß von einem Verirog besondererArt i. S. von Nr. Bl USIR (1985)gespro-

chen werden könnte, derdieAnwendung von $ 4 Nr.12 o USIG gonz ous-
schlösse. Noch derstöndigen Rechtsprechung des BFH seitseinem Urteil
v.7.4.1960 (BStBl. lll, S 261) hot nicht nurdie Uberlossung von Grundsiücks-
flöchen ouf Wochenmörkten ols Leistung ous gemischtem Vertrog mit

Dorlegungslost für
Schodenersolzonsprüche
- Belehrungspflicht des Nochberoters
- Anmerkung
(LG Berlin, Urt.v.12.1.1993 - 5 0 299/92, rkr.l

Leitsötze (d. Red.)'

1. Zur Dorlegungslost bei Schodenersotzonsprüchen.

2. Der Nochberoter ist nicht verpflichtet, ouf mögliche Schodenersotz-
onsprüche gegen den Vorberoter und deren Ver[öhrung hinzuweisen.
Dies wöre eine Rechtsberotung.

Zum Sochverholt:

Er erworb 1978 zusommen mii den Eheleuien H. ein Grundstück bebout
miteiner Freizeiionloge in Berlin. Noch Berotung durch den Steuerberoter
G. wurde die Anloge ols offene Hondelsgesellschoft geführt, die spöter
in eine Kommonditgesellschoft umgewondelt wurde und den Betrieb
pochiete. Dodurch sollie erreichi werden, doß dos Grundstück nicht ols
Betriebsvermög en ein g esiuft wi rd u n d ei n Verö ußeru n gserlös d er G ru nd-
stückseigentümer nicht der Steuer unterliegi. Dos Finonzomt führie 1986

eine Betriebsprüfung durch und in seinem Betriebsprüfungsbericht soh es

wegen der Personengesellschoft dos Grundstück ols Betriebsvermögen
on. Zum 110.,1990 wurde dos Grundstück mit der Freizeiionloge verkouft
und der Klöger erzielte einen Veröu$erungsgewinn, für den dos Finonz-

omi Steuern fordert.

Der Klögertrögtvor: Do sein Veröußerungsgewinn zu versteuern sei, hobe
er einen Schoden von 308.480,00 DM, den die Beklogte zu ersetzen
hobe. Die Beklogte hobe ihn steuerlich beroten und hobe trotz Kenntnis

des Betriebsprüfungsberichtes ihn weder ouf einen Anspruch gegen G.
noch ouf einen drohende Veriöhrung von Ansprüchen gegen G. hinge-
wiesen.

Aus den Gründen:

Soweii er einen Schoden ous einer Pflichverletzung des Steuerberoters
G. herleitet, hoi er nicht dorgeton, wie die Beklogte - untersiellt sie wor
sei ne Vertro gspo rtneri n u nd h otte Ken ntn is erlo n gt vom Betriebsprüf u n g s-
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Gl leitsötze

bericht - dorouf hötte reogieren können und müssen, um durch eine
ondere Gesellschoftsform oder Beteiligung den Schoden zu verringern
oder obzuwenden. Der Klöger trögt selbst vor, doß nur eine Schoden-
verringerung hotte eintreten können, wobei er nichts dozu ousführt, in

welcher Höhe der Schoden hötte geringer ousfollen können. Denn nur
dieser Betrog wöre der Beklogten ols Schoden oufgrund einer möglichen
Pflichvedetzung zurechenbor. Enigegen der Auffossung des Klögers
liegt keine Pflichverleizung dorin, doD die Beklogte ihm nicht ouf eine
Schodenverursochung durch den Steuerberoier G. und/oder ouf eine
Ver[ö hru ng eines Schodenersotzo nspruches hingewiesen ho be. Der Klö-
gertrögt nichtvor; doß ein Schodenersotzonspruch gegen die Erben des
verstorbenen Steuerberoters G. nicht durchsetzbor sei, weil sie sich ouf
Veriöhrung berufen. Ferner ergibt sich ous dem Schreiben der Beklogten
vom7.1.1992, doß die Steuerbescheide noch nicht rechtskroftig sind, so

doß der Veröußerungsgewinn sowie die Steuerlost der Höhe noch noch
nicht festsiehen. o

Entscheidend fur die Kommer ist iedoch, doD keine Rechtspflicht der Be-
klogten bestond, den Klöger ouf einen möglichen Schodenersotzonspruch
und einer etwoigen Veriöhrung von Ansprüchen gegen G. hinzuweisen.
Denn dies würde eine Rechtsberotung beinholten, zv der die Beklogte
bereits nicht verpflichtet ist. Sie hot nur im Hinblick ouf eigene Pflichtverlet-
zungen eine Pflicht, ouf eine mögliche Verlöhrung hinzuweisen.

Anmerkung i

Nicht beontwortet wird durch die Entscheidung die Froge, ob der neue
Beroter den Mondonten ouf Fehler des Steuerberoters hinweisen muß.
Hierdurch wird nicht gleichzeitig die Moglichkeit der Geltendmochung
von Schodenersotzonsprüchen gegen den Kollegen behouptet. Diesem
Problem m uß d er Mo n d o nt in eig ener Vero ntwortu n g no ch g ehen. {Gröfe)

Anwoltsberuf / Zweitberuf / Treuhondonstolt

L Die unbefristete Anstellung eines RA bei der Treuhondonstolt mit vertroglich vereinbor-
tem Vorrong gegenüber der Anwoltstötigkeit rechtfertigt den Widerruf der Zulossung.

2. Die unbefristete Anstellung bei der Treuhondonstolt ist ungeochtet des Umstondes,
doß diese nicht ols Douereinrichtung des Bundes geploni ist, keine vorübergehende
Tötigkeit i. S. des S 4Z BRAO.

(BGH, Beschl.v. 13.9.1993 - AnwZ (Bl 25/93 - BRAK-Mitt. 1993,2191

2. Werden fehlerhoft olle Einnohmen ous der Durchführung von Floh-
mörkten zur Umsotzsteuer ongemeldet, entstehen dem Mondonten
vermeidbore Steuermehrbetröge. Hötten ihm diese zur Verfügung
gestonden, ist- ongesichts der Höhevon DM47.000.- typischerweise
- dovon ouszugehen, doß erdie Betröge zu einem ollgemein ublichen
Zinssotz ongelegt hötte Verlust von Anlogezinsen).

Aus den Gründen:

Nochdem dos Londgericht die Klöger mit ihrem noch Grund und Betrog
streitigen Klogebegehren durch Teilurteil ($ 30lAbs. lTPOlfurdie Umsotz-
steueriohre l9B3 bis i9B5 obgewiesen hot, hot der Senot ou{ deren Beru-
fung hin ein Grundurteil gemöß g 304 Abs. I LPO in dem ous dem Tenor
des Berufungsurteils ersichtlichen Umfong erlossen, do er - onders ols
dos Londgericht- den Klogeonspruch dem Grunde noch insoweit ohne
Beweiso uf no h me o us Rechtsg rü nd en f ü r g erechtfertigt ero chtet. Zu g leich
erweist sich im übrigen die Berufung ols teils erfolgreich, teilweise unbe-
gründet, weil im Sinne einer endkröftigen Entscheidung die von den
Klögern begehrte Feststellung zum Teil getroffen werden konnte, wöhrend
es weiiergehend zu diesem Antrog wie ouch zu einem geringen Teil des
beziffert geltend gemochten Zinsschodens seit 1.2.1984 bei dem klo-
geobweisenden Urteil des Londgerichts verbleiben mußte. Noiwendige
Folge der (teilweisen) Entscheidung zum Grunde wor die Zurückverwei-
sung der Soche wegen des diesbezüglichen Betrogsverfohrens gemöl)
g 538 Abs.l Nr.3 ZPO,weil insoweii keine Entscheidungsreifevorliegt und
weitere Erhebungen ohnehin vom Londgerichtzu dem dort noch onhön-
gigen restlichen Teil des Prozesses zu treffen sind.

lm einzelnen gilt folgendes,

l. Zvr Entscheidung über den Grund der Klogeforderung und die Ab-
weisung eines Teils des bezifferten Zohlungsontrogs.

Die Kloge ist für den vom Londgericht in seinem Teilurteil beschiedenen
Zeitroum der Umsotzsteueriohre 1983 bis l9B5 - mit Ausnohme des ver-

iöhrten Zinsschodenbegehrens von 60/o Zinsen aus 47.407,59 DM seit
1.2.1984 - ous dem Gesichtspunkt einer posiiiven Forderungsverletzung
des Steuerberotungsvertroges dem Grunde noch gerechtfertigt. Doß
zwischen den Porteien für den genonnten Zeitroum (und dorüber hinousl
ein Steuerberotungsvertro g o ls Geschöftsbesorg u ngsvertro g besto nd,
vermöge dessen den Beklogten die loufende sieuerliche Berotung der
Klöger in ollen Angelegenheiten einschließlich der Fertigung der Johres-
sieuererklörungen und -obschlüsse oblog, ist ebenso unstreitig wie die
Totsoche, dofl die Klöger - wos den Beklogten bekonnt wor - ihre
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besondere Anweisung on sein Personl den neuen Telefox-Anschluß

des Oberlondesgerichts in Erfohrung zu bringen und die kÜnftige Ver-

wend u ng dieser Ansch I uß-Nu m mer sicherzustel len.

b) Dos Berufungsgericht fÜhrt weiter ous, ouch der Umstond, doß der

Beklogtenvertreter lönger ols ein iohr noch lnkrofttreten der Aufhe-

bungsvereinborung beonstondungslos unter der olten Anschlul)-

Nummer Schriftsötze per Telekopie on dos Oberlondesgerichi Über-

mittelt hobe, entloste ihn nicht, Solche Schriftsötze wÜrden on dos

Oberlondesgericht weitergeleitet; sofern sie dort vor Fristoblouf ein-

tröfen, erfolgte keine Beonstondung. Dofl der Beklogtenvertreter in

diesen Föllen die Schriftsötze ebenfolls - wie vorliegend - om letzten

Toge übermittelt hobe, werde nicht behouptet.

Auch insoweit ist dem Berufungsgericht zu folgen. Durch dieses Vor-

bringen des Beklogtenvertreters ist nicht dorgeton, doß ungeochtet

der Aufhebu n g der gemeinso men Fern kopierstel le in der gerichtlichen

Proxis o usreich end e Vorkeh ru n g en g eg en ei ne Frisfuersö u m u n g g etrof-

fen worden woren. Dies wöre etwo donn der Foll gewesen, wenn

durch entsprechende orgonisotorische Moßnohmen sichergestellt

gewesen wöre, doß on dos Oberlondesgericht gerichtete Schriftsötze

noch om selben Toge vom Amtsgericht on die ollgemeine Einloufstelle

oder unmitfelbor on dos Oberlondesgericht weitergeleitet wurden,

und der Beklogtenvertreter ouf die Einholtung dieser gerichtlichen

Ubung vertrouen durfte (vgl. BGH, Beschl.v. 16.10.1991 - lV ZB B/91-

iur-pc 1992,15781.

Abschlußprüfung
- Kronkenhousbilonz

Abtrelung
- d. Honororonspruchs

Anlogeberolung

- Abgrenzung z. Anlogevermittlung

- Bonitötsprüfung

- Hoftungsousschluß

Annohmeverzug

- d. Mondonten
: Vergütungsonspruch d. StB

Anwoltsnotor

- Abgrenzung RA-Hoftung

Architektenhoftung

- Wohnf löchenbegrenzung

Bouherrenmodell

- Einkunftserzielungsobsichi
: Rückkoufongebot

Belehrungspflicht d. StB/WP

- über Fehler des Vorberoiers

- Flohmorktbetreiber

Berufshoftpflichtversicherung

- Prömienzohlungspflicht

Berufsverbol

- Schuldnerverzeichnis

Berufungsschrift

- mehrfoche
: Telefox. Schriftsotz

Betriebsprüfung

- ohne Prüfungsonordnung

- Verwertungsverbot

Beweislost

- unterlossene Aufklörung/Belehrung
: Beweisvermutung
: d. Mondonien
: Subsiontiierungspflicht d. StB

- Auftrogsumfong

- Kousolitöt
: z. Pflichtverleizung u. Schoden

- Zugong beim FA

Bürgschoft

- zur Steuerschuld

Dorlegungslost

- Schoden
: fehlerhofte Beteiligung

Dritthoftung

- Vertrog mii Schutzwirkung zugunsten Dritter
: Ehefrou d. Mondonien

Enlnohme

- Buchungshondlung

Erfüllungsgehilfe

- Notor/Beteiligter

Feslstellungskloge

- künftiger Anspruch

Finonzgerichtsordnung

- Klogeerhebung, S 42 Abs. 2 Sotz 1 FGO

Flohmorktbetreiber

- Umsoizsteuerprobleme

Fristenkonlrolle

- Ausgongskontrolle, Fristenkonirollbuch
: Hökchenverfohren
: Orgonisotion

- Fristenkontrollbuch
: Frist $ 516 ZPO,6 Mte

- doppelte -
- Frisfuersöumnis. unverschuldete -
: Abwesenheitsonschrift
: Beförderung d. Post durch Mitorbeiier
: Fristenkonhollbuch

: Poststreik
: Rechisirrtum, Dipl.-Jurisi

- lnformotion des Mondonten
- lnformotion on Mondonten
: durch einfochen Brief

- Telefox
: Weisung on Bürokroft

- Weisung on Bürokroft
: Telefox

Gesomtschuld

- Fehler des 2. RA

Hoftungsbeschrönkung

- Anlogeberotung

Honororonspruch d. StB

- Abhetung

- Annohmeverzug d. Mondonten
: keine Nochleistungspflicht
: Vermögensvorteil d. StB

- Aufrechnung
: mit n. iölliger Honororforderung

- Buchführung
: Klörung d. Belege

- Einforderborkeit, $ 9 StBGebV
: im Proze0vortrog

- Gebührenrohmen, $ 11 StBGebV
: Buchführungshonoror
: Mittelgebühr, überschreiien der -

- Gegenstondswert
: {ehlender Johresumsotz

- Pouscholgebühr, 914 StBGebV
: Beweislosi

- Tilgung
: kein Verrechnungshinweis

- Unkostenpouschole, 016 SiBGebV
:1ede Sieuererklörung

- Zeitgebühr
: Angobe S 13 StBGebV
: Klörung d. Belege

94,236

94,72

94,1\7
94,117

94,117

94,126
94,129

94,40

94,28

94,19

94,251
94,228

94,224

94, B0

94,3,
94,243
94,243

187
94,196

94,4
94,26

94,75

94,248

94,212

94,104

94,66

94,104
94,104

94,2

94,152

94,228

94,173
94,165
94,164,

167
94,164
94,39
94,166

94,169
94,186
94,164,

167,173
94,186
94,186
94,168

94,169

94,38

94,38

94,157

94,117

94,73

94,126
94,126

94,14

94,123

94,16,
123

94,56
94, t4
94,22

o1 5R

94,58
94,123

Steuerberoterhoflung
- Aufteilung der Umsötze (5 4 Nr. 12 o USIGI

- Durchführung von Flohmörkten

- Veriöhrung

- Anlogezinsen

- Anmerkung
(OLG Köln, Urt.v. 3. 3. 1993 - 13 0 191/921

Leitsötze (d. Red.)'

I . Der Sieuerberoter hoi Floh mo rktu msötze seines Mo ndo nten do roufhin

zu überprüfen, ob und inwieweit eine Aufteilung in steuerp{lichtige und

steuerfreie Umsötze noch S4 Nr. 12o USIG (Vermietungen und Ver-

pochtungen) vorzunehmen ist.

94,125
94,133

94,130

228
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lnvestitionszuloge

- Fürsorgepflicht d. FA

Kousolitöt

- Berotungsfehler

- Beweislost

- Fehler des Gerichts/Fehler des RA

- Schutzzweck, Notorfehler
- Unterbrechung d. -
Kenntnis d. Zivilrechts

- BGH-Meinung
: Rechisprechungsönderung

Klogeerhebung
- beim FG, 5 42 Abs. 2 Sotz I FGO

Kollegiolgerichtsentscheidung

- Verschulden

Konkursverwolter

- Sicherungsgut, Veröußerung

Kronkenhousbilonz

- Abschlu0prüfung
- Pflegesotzermittlung

Mohnbescheind
- Bezeichnung d. Anspruchs

Mietvertrog m. Angehörigen

Mitverschulden

- Hoftungsverteilung

- Rechtsmittel, unterlossenes

- Zurechnung des Verschuldens des 2. RA

Nolor
- Anwoltsnoior
: Abgrenzung RA-Hoftung

- Belehrungspflicht
: Genehmigungspflicht, $ 12 GrdstVG,

$ 19 BBouG
: Vormerkungswirkung

- Beweislost
: Kousolitöt Notorfehler/Schoden
: Erschließungskosten

- Prüfungspflicht
: Vertretungsvollmochi

- Sochverholisermittlung
- Wille d. Beieiligten

Niederschlogung
- der Steuerschuld

Prozeßvollmocht
- Ausschluß{rist z. Vorloge
: doppelte Zustellung
: lnformotion d. Mondonten

Prüfuirgspflicht

- d. Johresobschlusses
: noch Umwondlung

Rechtsonwolt

- Berotungspflichten
: Buchwertklousel
: Verfossu ngsbeschwerde,

Mißbrouchsgebühr
: Versorgungsousgleich, $ l58Zc Nr. I BGB

- Kündigungserklörung
: Originolvollmocht

- Moklertötigkeit
- Zulossung
: Anstellu n g /Treu hondo nsto lt
: Versicherungsmoklei
: Kom mer-Geschöfts{üh rer

Rechtsberotung

- Abwicklung d.
nichtigen Rechtsberotungsvertroges
: Honororonspruch

- des Gewerbebetreibenden Art. I $ 5
: unmitielborer Zusommenhong

- Honororrückzohlung

- Kindergeldsoche

- Rechtsbeisiond
: Gesel lschoftsrecht/Pochtvertro g

- Schuldenregulierung

Schoden

- Anlogeberotung
- Anlogezinsen

- Grunderwerbsteuerbelostung

- Nutzungsentzung
- Steuervorteile
: rechiswidrige -

- Vermögensouswirkungen
: bei fehlerhofter Anloge

- Wohnroum, steuerbegünstigt
: Architektenhoftung

- Zinsschoden/An lo gezinsen

Schodenbeseitigung
- honororfrei

Schuldbeitritt

- zur Steuerschuld

Schuldnerverzeichnis

- Berufsverbot

Singulorzulossung

StB-GmbH

- Alleingesellschofter, RA

Steuerberolerkommer
- Merkblo4 Lohnsteuerberotung

Sleuerberotungsvertrog

- Auflosung d. -
: f ristlose Kündigung, g 627 BGB

- Formulorvertrog
: Kündigungsrecht

- Kündigung, g 627 BGB

Steuerhinterziehung
- Steuerberoter, Mittöter

- Veriöhrung
- Vorbereitung der Steuererklörung d.

Steuerschuld

- Niederschlogung

Streiwerkündung
- Veriöhrungsunterbrechung

Telefox

- Anweisung on Bürokroft

- neue Telefoxnummer d. Justiz

- Zugongsnochweis

Treuhönder

- Prospektongoben
: unrichtige

Umsotzsleuer

- Ausweis durch Nichiunternehmen, Ehegoiten

- Ehegottenmietuertrog

- Flohmorktbekeiber, $4 Nr. 12o

Unterbrechung der Veriöhrung, g 209 BGB

- Mohnbescheid
- Streitverkündung

Gerling lnformolionen für wirtschoftsprüfende, rechts- und steuerberotende Berufe 8l9494,122

94,3
94,3
94,158
94,37
94,36

94,62

94,224
94,62
94,26

94,62
94,124

94,216

94,248

94,28
94,228

94,187

94,75

94, B0

94,208

94,186

aa)

94,75

94,54

94,38
94,225
94,28

94,66

94,212
94,92
94,228

94,139
94,141

o) Dos Berufungsgericht geht zunöchsi dovon ous, doß dem Beklogten-
vertreter schon oufgrund der Veröffentlichung in der Süddeutschen
Zeitung hotte bekonnt sein müssen, doß die Telefox-Anschlußnummer
5597-2850 nur noch für dos Amtsgericht München zur verfügung
steht: ,Als beim oberlondesgericht München zugelossener Anwolt
müsse er sich über die omtlichen Bekonntmochungen dieses Gerichts
informieren.

Do s Beruf u n gsg ericht verweist d en Beklo gtenvertreter weiter do ro uf,
doß er die Aufhebung ouch den Mitteilungen der Rechtsonwolts-
kommel die er noch eigenen Angoben stets sorgföltig lese, hötte ent-
nehmen können, Bereits im Februor l99l sei dorouf oufmerksom ge-
mocht worden, doD die gemeinsome Fernkopierstelle nur vorüber-
gehend, nömlich vermutlich bis Ablouf des 3l.l2.jggl, beibehorten
werde. lm September 1992 sei schließlich den Rechtsonwölten des
Bezirks mitgeteilt worden, doD die beim Amtsgericht München einge-
richtete g em einso m e Fern kopierstel le d er Mü n ch ener J ustizbehörden
(Nebenstelle 2850) mit Wirkun g zum 31.3.1992 oufgehoben worden
sei.

,Aufg ru n d dieser I nformotionen sei der Beklo gtenvertreter verpf lichtet
gewesen, onzuordnen und selbst zu überprüfen, doß die Telefox-
Anschlußnummer des oberlondesgerichts München in seiner Konzlei
zutreffend vermerh und verwendef werde.

Hiergegen wendet sich die Beschwerde ohne Erfolg.

Die Beschwerde röumt selbst ein, doß der Beklogtenvertreter die Mit-
teilung der Rechtsonwoltskommer über die Aufhebung der gemeinso-
men Telekopierstelle zur Kenntnis genommen hot. Der Beklogten-
vertreter meint iedoch, er hobe sich dorouf verlossen dürfen, doß on
gleicher stelle die neue Telefox-Anschlußnummer des oberlondes-
gerichts mitgeteilt werde. Wöre dies geschehen, hötte sein personol
oufgrund bestehender Anweisungen die neue Nummer in der EDV-
Anlo ge ein gespeichert.

Dem konn nicht gefolgi werden. Die Mitteilung über die Aufhebung
der gemeinsomen Fernkopierstelle mitWirkung zum 3]. 3.lgg2enthölt
den o usd rü ckl ich en H inweis, d oß d ieser Telefox-Ansch I uD seither qllein
für die zivilproze$obteilung des Amtsgerichts München Verwendung
finde und die übrigen Münchener Gerichte inzwischen über eigene
Telefox-Anschlüsse verfügten. Nochdem diese Mitteilung ein holbes
J o h r n o ch I n krofftreten der Auf hebu n gsverei n bo ru n g erfogt wo r; d u rfte
der Beklogtenvertreter nicht weiter untötig bleiben. Er wöre vielmehr
spötestens zu diesem Zeitpunkt geholten gewesen, selbst oder durch
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- Klogeschrift

Unlreue, $ 266 S|GB
_d.RA

- Vermögensverwolter

Verdeckte Gewinnousschüttung

- Steuerberotungs-GmbH im Konzern
: Honororrechnung

- Zohlung {ür Kundenstomm

Verf ossun gsbeschwerde

- Mißbrouchsgebühr

Veriöhrung, $ 5l BRAO

- Anlogerot
- Belehrung über Fehler u. Veriöhrungs-

vorschrift, Sekundöronspruch
: Anlo0 zur Belehrung
: Kenntnis d. Fehlers u. Veriöhrungsvorschriff
: neues Mondot
: neuer RA

- Provisionsgeschöfte

- Veriöhrungsbeginn
: Anlogeentscheidung

Veriöhrung ($ 68 StBerG, $ 5l o WPO)
- Belehrungspflicht über eigene Fehler und

Veriöhrungsvorschrift, Sekundöronspruch
: Aufhebung des Vorbeholts der Nochprüfung
: Mondotsende
: neue OFD-Verfügung

- Veriöhrungsbeginn
: Bilonzfehler
: Einspruchsfrist
: Fristoblouf
: Gewinnverwendungsbeschluß
: Grundsoiz d. Schodeneinheit
: Kosten d. Prüfungsberichtes
: Steuerobwölzung o. Mieter
: Umsotzsteuerschoden

Veriöhruns ($ 852 BGB, $ 19 BNotO)

- Feststellungsinieresse. künftiger Anspruch

- Kenntnis d. Schodens

- Veriöhrungsbeginn
: Schodenentstehung

Verschulden

- BGH-Rechtsprechung

- Kollegiolgerichtsentscheidung

Versorgungsousgleich

- Herobseizung, $ l5BZc Nr. I BGB

Verwertungsverbot
- keine Betriebsprüfungsonordnung

Vollmocht
- Kündigung d. RA

Vormund
- Geldonloge
- Pflichtverletzung

Vorteilsousgleich
- d. Steuerberoters
- Steuervorteil
: AfA-Vorteile

Wiedereinsetzung

- Büroversehen des SIB/RA/WP
: lnfo d. Justizbehörde/neue Telefoxnummer

- Fristenkontrollbuch

- Fristenkontrolle
: Fristenkontrollbuch

: Frisiversöumnis, unverschuldete -
: folsche Rechtsmittelbelehrung
: feh lerhofte Telefono usku nft

Werbeverbot
- Bronchentelefonbuch

- StB-Nome in Unternehmensberotungsfirmo

- Tötigkeitshinweise

WP-GmbH

- Leiter, ondere Aufgoben

- Siommkopiiolnochweis
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Monotsongobe des Stempeloufdrucks,,Eingegongen 21. MRZ. 1993
RA St." ouf dem on dos Lcndgericht unterschriebenen zurückgesond-
ten Empfongsbekenntnis unrichtig isf hierdurch wid die Wirksomkeit
des Empfongsbekenntnisses nicht berührt (BGHZ 35,236,238; BGH,
Urt. v.13.5.1992 - Vll ZR 190/91- NJW-RR 1992,11501.

Die Berufungsfrist ist somit am 21.5. 1993 obgeloufen. Demgegenüber
ist die Berufungsschrift erst om24.5. 1993 bei der ollgemeinen Einlouf-
stelle der Münchener Justizbehörden und domit beim Berufungsge-
richt eingegongen.

Die Ubermiftlung der Berufungsschrift on dos Amtsgericht München
überdos Telefox-Empfongsgeröt mit derAnschlußnumm er 5597-28 50
ist nicht fristwohrend gewesen'

Twarwor dieses Empfongsgeröt durch Vereinborung der Münchener
Justizbehörden im Johr l9BB ols gemeinsome Fernkopierstelle einge-
richtetworden. Diese Vereinborung ist iedoch om26.11. /9.12.1991 mit
Ablouf des 31. 3.1992 wieder oufgehoben worden.

Die Aufhebung wurde om 19.12.1991in der Süddeutschen Zeitung ver-
öffentlicht, dem Orgon, in dem die omtlichen Bekonntmochungen des
Oberlo ndesgerichts zu veröffentlichen sind. Do bei erg ibt sich o us dem
Gesomtzusommenhong der Ausführungen des Berufungsgerichts,
doß diese Veröffentlichung in der MünchenerAusgobe stottgefunden
hot. Dies wird von der Beschwerde ouch nicht ernsthoft in Froge ge-
stellt, die lediglich ein ousdrückliches Zitot der Ausgobe vermißt.

Aufgrund dessen konn dohingestellt bleiben, ob der Auffossung des
Boyerischen Obersten Londesgerichts zu folgen ist, wonoch die oll-
gemeine Bekonntmochung Voroussetzung dofür ist, doD eine Auf-
hebungsvereinborung über eine gemeinsome Fernkopierstelle noch
oußen hin Rechtswirkungen entfolten konn (BoyObLG, MDR 1991,

t0BB).

Seit dem 1.4.1993 ist dos vom Beklogten in Anspruch genommene
Em pfo ngsgeröt iedenfo lls keine Fern kopierstel le des Oberlo ndesge-
richts München mehr. Domit ist die Berufungsschrift vom 21.5.1993
beim unzustöndigen Gericht eingegongen.

2. Dos Berufungsgericht hot dem Beklogten ouch zu Recht die beon-
trogteWiedereinsetzung in den vorigen Stond gegen dieVersöumung
der Berufungsfrist versogt, weil die Frisfuersöumung ouf dem Verschul-
den des Prozeßbevollmöchtigten des Beklogten beruht ($S 233, 85
Abs. 2 ZPOI.
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Leitsqtz:

Zu den Anforderungen cm die onwoltliche Sorgfoltspflicht, Mitteilungen
über die Aufhebung einer gemeinsomen Fernkopierstelle der örtlichen
Justizbehörden in seiner Konzlei orgonisotorisch umzusetzen.

Aus den Gründen:
L

Der Beklogie ist durch Urteil des Londgerichts verurteilt worden, on den
Klöger20.000 DM nebstZinsen zu bezohlen. Gegen dos om 21.4.1993
zugestellte Urteil hot der Beklogte.Berufung eingelegt. Die on dos zu-

stö nd ig e Beruf u n g sgericht, d os O bedo nd esg ericht Mü nchen, g erichtete
Rechtsm ittelsch rift vo m 21. 5.1993 ist per Tele{ox o m g leichen To g e o n d o s

beim Amtsgericht München oufgestellte Telefox-Empfongsgeröt mit der
Anschlußnummer 55 97 -28 50 übermittelt worden.

Die Berufungsschrift ist vom Amtsgericht München on die ollgemeine
Einloufstelle der Justizbehörden weitergeleitet worden und dort om
24.5.1993 eingegongen. Auf Hinweis des Vorsitzenden, der om
21. 6.19932u r Post g eg eben word en ist, d oß d ie Beruf u n g ssch rilt verspötet
eingego ngen sei, hot der Beklogte mit Schriftsotz vom 23.6.1993, der o m

gleichen Toge per Telefox dem Berufungsgericht zugegongen ist, erneut
Berufung eingelegi, diese begründet und zugleich die Wiedereinseizung
in den vorigen Stond gegen die Versöumung der Berufungsfrist beon-
trogt.

Dos Berufungsgericht hot die Beru{ung des Beklogten unter Zurückwei-
sung des Wiedereinsetzungso ntrogs ols unzulössig verworfen. Hierge-
gen richtet sich die sofortige Beschwerde.

il.

Die noch SS 238 Abs. 2 Sotz 1,519 b Abs. 2,547,577 Abs.2ZPOzulössige
sofortige Beschwerde bleibt in der Soche ohne Erfolg

I . Der Beklogte hot die Frist zur Berufungsbegründung nicht eingeholten.

Dos Urteil des Londgerichis ist dem Beklogtenvertreter om 21. 4.1993
noch $ 212a ZPO zugestellt worden. Dobei ist unschödlich, doß die
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